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Mitteilungsblatt der Stadt Weismain

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
seit dem 14.09.2023 wird das ehe-
malige Apothekengebäude neben 
dem Rathaus abgebrochen, weiter-
hin wurden im Innenhof kleinere 
Gebäude sowie der Dachstuhl des 
Anbaus zurückgebaut. In einer der 
letzten Sitzungen wurden die Dach-
decker-, die Gerüstbau- sowie die 
Zimmererarbeiten vergeben. Nach 
erfolgtem Abbruch wird das Rathaus 
eingerüstet und abgedeckt, sodass 
der Dachstuhl in Ordnung gebracht 

und danach das Dach neu eingedeckt werden kann.

Am 10.09.2023 fand in Seubersdorf der 30. Kreisjugendfeuerwehr-
tag mit dem 29. Kreisjugendleistungsmarsch sowie das Jubiläum   
10 Jahre Jugendfeuerwehr Seubersdorf statt. Ausführlichere In-
formationen zu dieser hervorragend organisierten Veranstaltung 
entnehmen sie bitte dem Mittelteil.

Die Stadt Weismain hat sich mit Stichtag 15.09.2023 bei einem na-
tionalen Förderprogramm beworben, bei dem es um die Aufwertung 
der Innenstadt hinsichtlich der klimatischen Herausforderungen 
geht. Dieses Bundesprogramm bietet uns die Chance, unter Aus-
nutzung einer sehr hohen Förderquote, die Innenstadt nach erfolgter 
Kanalsanierung auf die neuen klimatischen Herausforderungen 
anzupassen. Neben dem Straßenzug zwischen Oberem Tor und Krie-
gerdenkmal ist auch der Platz um die Stadtpfarrkirche, der Kastenhof 
sowie der Stadtgraben Gegenstand des Antrags. Im November wird 
eine Jury festlegen, wer in dieses Programm aufgenommen wird. 
Sollten wir Teil dieses Programms werden, spielt bei der Planung der 
Maßnahme die Bürgerbeteiligung eine übergeordnete Rolle. Über 
das Ergebnis der Auswahlkonferenz kann ich ihnen hoffentlich in 
der Dezemberausgabe Näheres berichten.

Am 11.09.2023 habe ich mich im Kleinziegenfelder Tal mit unserem 
Bayerischen Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz, 
Herrn Thorsten Glauber getroffen, um mit ihm eine Lösung zu 
finden, wie man umweltverträglich und rechtssicher einen Radweg 
durchs Kleinziegenfelder Tal, abseits der Straße und ohne Radfahr-

streifen auf die Straße aufzumalen, realisieren kann. Mehr dazu 
erfahren sie in diesem Juraboten.

Im September/Oktober wird nach abgeschlossenem Straßenbau in 
Görau ein Teilstück der Ortsverbindungsstraße zwischen Mosenberg 
und Wallersberg saniert. Laut Aussage der ausführenden Baufirma, 
wird die Maßnahme innerhalb von 3 Wochen abgeschlossen sein.

Den Schulkindern, die in diesem Monat eingeschult wurden, wün-
sche ich viel Spaß, Freude und Wissbegierigkeit in ihrem neuen 
Lebensabschnitt.

Am 08.10.2023 findet die Landtags-, Bezirkstags- und Landratswahl 
statt. Mein Dank gilt an dieser Stelle unserem Wahlleiter Herrn 
Schwab für die professionelle Vorbereitung der Wahl sowie allen, 
die sich ehrenamtlich als Wahlhelfer zur Verfügung stellen. Ich darf 
sie auffordern, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, sind wir 
doch in der glücklichen Lage in einer Demokratie zu leben, in der 
man das Recht auf freie Wahlen vorfindet.

Herzliche Grüße
Ihr 
Michael Zapf
Erster Bürgermeister

Mo. – Fr. 5.30 – 18.00 Uhr
Sa. 5.30 – 16.30 Uhr
So. 8.00 – 17.00 Uhr
Feiertage 8.00 – 17.00 Uhr

am Kreisverkehr Altenkunstadt
Tel. 0 95 72 / 386 36 36
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Schu lweghe l fe r gesucht !

Kleiner Einsatz mit großer Wirkung!

Egal ob Mutter, Vater, Großeltern oder Tante und Onkel – alle können helfen!

Mach mit!

Informieren und Mitmachen unter: 
Andreas Stephan Telefon 09575 7455, Stadt Weismain Telefon 09575 922032 oder 
Abt-Knauer-Grundschule Telefon 09575 7441.

Abt-Knauer-Grundschule
Bürgermeister-Rothlauf-Str. 8
96260 Weismain

Amtseinführung 
von Pfarrer Christian Montag

Am 27. August wurde der langjährige Pfarrer der katholischen 
Pfarrei St. Martin, Gerhard Möckel, verabschiedet. Neuer leiten-
der Pfarrer im Seelsorgebereich Obermain-Jura ist nun Pfarrer 
Christian Montag, der am 17. September unter großer Teilnahme 
der Bevölkerung in sein Amt eingeführt wurde.

Wir wünschen Pfarrer Montag viel Freude an seiner verantwor-
tungsvollen Tätigkeit in unserem Seelsorgebereich und freuen 
uns auf eine harmonische und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Netzwerktreffen in Jena

In Jena fand vom 12. bis 13. September der 16. Bundeskon-
gress Nationale Stadtentwicklungspolitik unter dem Titel „Zu-
kunftswerkstatt StadtLand - Wege zu einem neuen Miteinander!“ 
statt. In diesem Umfeld lag es nahe, auch die Förderprojekte des 
Programms „Nationale Projekte des Städtebaus“ nach Jena zu 
einem Netzwerktreffen in das Normannenhaus einzuladen. Dies 
taten das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen (BMWSB) und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR).

Im Mittelpunkt des Treffens, das Erster Bürgermeister Micha-
el Zapf und Andrea Göldner besuchten, standen die Aspekte 
„Kooperation und Koproduktion“. Seit 2014 gibt es insgesamt 
211 Förderprojekte ganz unterschiedlicher Art und Dimension. 
Anca Cârstean (BBSR) führte inhaltlich in das Treffen ein und 
stellte Schlüsselthemen des Förderprogramms vor. Zu ihnen 
gehören der Erhalt des baukulturellen Erbes, die Entwicklung 
städtischer Räume oder auch der Städtebau für die Zukunft. Anja 
Nelle vom Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik IfS 
Berlin präsentierte die Ergebnisse einer Umfrage, die unter den 
Förderprojekten durchgeführt worden war.
Ebenso interessant wie informativ waren die Pecha Kucha-
Präsentationen von vier Förderprojekten aus Bad Karlshafen, 
Chemnitz, Ulm und Leipzig, in denen aus erster Hand über die 
Umsetzung von Projekten, über Schwierigkeiten und Erfolge 
berichtet wurde.
Nach der Mittagspause wurden verschiedene Themen in Klein-
gruppen diskutiert, bevor eine Podiumsdiskussion unter dem 
Titel „Gemeinsam planen, bauen und nutzen“ die Veranstaltung 
abrundete. Als das Netzwerktreffen in Jena am Nachmit-tag en-
dete, verließ man das Tagungshaus mit vielen neuen Eindrücken, 
Ideen und Impulsen - auch für das eigene Projekt in Weismain.
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Funkmastneubau Wallersberg 

Am 28.08.2023 begann der Bau des neuen Funkmastes bei 
Wallersberg. Der Funkmast bei Wallersberg ist neben den bereits 
beschlossenen Standorten bei Kleinziegenfeld, Modschiedel und 
Frankenberg einer von vier Anlagen, die zukünftig nicht nur 
das Kleinziegenfelder Tal funktechnisch erschließen, sondern 
durch eine, wie ich finde, zweckmäßige Standortwahl auch die 
umliegenden Ortschaften und deren Bevölkerung. Zurzeit ist in 
Wallersberg der Wegebau zur Baustelle, sowie der Aushub inklu-
sive Fundamentbetonierung abgeschlossen. In einem nächsten 
Schritt wird zeitnah der Mast an sich errichtet, um diesen zügig 
in Betrieb nehmen zu können. Die drei anderen Einrichtungen 
wurden bereits durch die städtischen Gremien behandelt und 
das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Grundstückssicherun-
gen wurden für einen weiteren Mast zwischen Seubersdorf und 
Görau durchgeführt, um auch dort die noch vorhandenen weißen 
Flecke zu schließen und eine ordentliche mobilfunktechnische 
Abdeckung zu gewährleisten. Solbad uns seitens der bauausfüh-
renden Firmen Termine zu den verschiedenen Baumaßnahmen 
vorliegen, werde ich ihnen diese im Juraboten bekannt geben.

30. Kreisjugendfeuerwehrtag 
in Seubersdorf 

Am 10.09.2023 fand in Seubersdorf im Rahmen des 30. Kreis-
jugendfeuerwehrtages der 29. Kreisjugendleistungsmarsch statt. 
Zusätzlich wurde an diesem Tag das 10-jährige Bestehen der 
Jugendfeuerwehr Seubersdorf gefeiert. Mein Dank gilt an dieser 
Stelle der Freiwilligen Feuerwehr Seubersdorf für die hervorra-
gende Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung. Besser 
kann man aus meiner Sicht einen solchen Tag nicht ausgestalten. 
Ebenso bedanke ich mich auf diesem Weg beim Kreisjugendwart 
Tino Schamberger und seinem Stellvertreter Roland Dauer für die 
vorbildliche Betreuung der Jugendarbeit in unserem Landkreis. 

Es macht mich stolz und das durfte ich auch im Rahmen der 
Eröffnung sowie der Siegerehrung zum Ausdruck bringen, dass 
sich so viele jungen Menschen bei den vielen Feuerwehren in 
unserem Landkreis engagieren und schon im jungen Alter ein 
sehr wichtiges Ehrenamt ausüben. Im Rahmen 12 verschiedener 
Stationen auf einem Rundweg von ca. 4,5 km Länge um Seu-
bersdorf mussten die 30 angereisten Jugendgruppen verschiedene 
feuerwehrspezifische Aufgaben lösen und Fragen beantworten. 

Besuch des Bayerischen 
Umweltministers 

Am 11.09.2023 
durf te  ich den 
B a y e r i s c h e n 
Staatsminister für 
Umwelt- und Ver-
braucherschutz, 
Herrn Thorsten 
Glauber im Klein-
ziegenfelder Tal 
b e g r ü ß e n .  I c h 
habe den Minister 
eingeladen, da ich 
in vielen Gesprä-
chen in Erfahrung 
bringen konnte, 
dass ein auf die 
Straße im Klein-

ziegenfelder Tal aufgemalter Radfahrstreifen nicht die beste 
Lösung ist. 
Ein auf die Straße aufgemalter Radfahrstreifen birgt vielerlei 
Gefahren, da die Straße zu eng und zu unübersichtlich ist. Von 
vielen Leuten habe ich gehört, dass diese in keinem Fall ihre 
Kinder oder Enkel mit dem Fahrrad auf so einem Radfahrstrei-
fen nach Weismain oder in die Ortschaften schicken würden. 
Der Wunsch nach einem Radweg durch das Kleinziegenfelder 
Tal ist nicht neu, konnte aber aufgrund des hohen Schutzstatus 
des Tals bisher nicht realisiert werden. Mein Ziel im Rahmen 
dieser Begehung/Arbeitsbesprechung mit dem Minister war es, 
eine Möglichkeit zu finden, um auf der alten Kanaltrasse einen 

Ganz herzlich gratuliere ich der Mannschaft Weismain 1 zum 
1. Platz und allen anderen teilnehmenden Mannschaften aus 
unserem Stadtgebiet für die gezeigten Leistungen und guten 
Platzierungen. 
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naturverträglichen, wassergebundenen Radweg zu errichten. Ich 
konnte dem Minister die Wichtigkeit dieses Vorhabens erklären, 
um einen Lückenschluss zwischen den stark frequentierten Rad-
wegen zwischen Lichtenfels – Burgkunstadt – Kulmbach und den 
Radwegen der fränkischen Schweiz zu schaffen. 

Weiterhin habe ich angeregt zu prüfen, ob man im Rahmen eines 
Pilotprojektes nicht die Möglichkeit hat, die Auswirkungen ei-
nes solchen naturverträglichen Radwegs zu dokumentieren, um 
damit festzustellen, ob sich diese tatsächlich negativ auf Flora 
und Fauna auswirken. Ich konnte dem Minister eine Mappe mit 
verschiedensten Dokumenten überreichen, die nun Grundlage 
einer Prüfung sind, wie man diesen Fahrradweg im Kleinziegen-
felder Tal trotz einiger noch zu überwindender Hürden realisieren 
kann. Über das weitere Vorgehen halte ich sie auf dem Laufenden.

150-jähriges Weihejubiläum 
der Kleinziegenfelder Kapelle

Die Kleinziegenfelder Kapelle, die von 1868 bis 1873 nach dem 
Vorbild der Kümmerniskapelle auf dem Hechenberg bei Burg-
hausen an der Salzach (Oberbayern, Landkreis Altötting) vom 
Kleinziegenfelder Johann Hübner gebaut wurde, steht an expo-
nierter Stelle am Eingang ins malerische Kleinziegenfelder Tal.
Ihre Baugeschichte reicht bis ins Jahr 1864 zurück. Damals ent-
stand bei den Einwohnern der Wunsch nach einer Glocke, die 
im Ort die Zeit angeben sollte. Weil kein Haus für eine solche 
Glocke geeignet war, kam die Idee auf, eine Kapelle zu bauen.
Johann Hübner nahm diesen Wunsch auf und erfuhr durch seinen 
Taufpaten P. Salvator von einer neuen Kümmernis-Kapelle in 
Burghausen, deren Baupläne er auch für die Kapelle in Kleinzie-
genfeld verwenden wollte. 1867 begannen in Kleinziegenfeld die 
Vorbereitungen für den Kapellenbau: Es wurde Baumaterial und 
Geld gesammelt und am 26. August 1868 erfolgte die Grundstein-
legung auf einem Grundstück, das aus dem Besitz der Gemeinde 
Pfaffendorf erworben worden war. Die Arbeiten schritten zügig 

voran und am 18. Oktober 1869 konnten die Kleinziegenfelder 
Richtfest feiern.
In den nächsten Jahren wurde an der Innenausstattung der Kapelle 
gearbeitet. 1873 war das Bauwerk vollendet und der Bamberger 
Erzbischof Michael von Deinlein weihte am 5. Oktober das neue 
Gotteshaus ein. Anders als das Vorbild in Burghausen erhielt die 
Kapelle nicht das Patrozinium der Hl. Kümmernis, sondern ein 
Marienpatrozinium.
Nachdem die Kapelle fertig gestellt war, wurde in unmittelbarer 
Nähe 1881 ein Pfarrhaus errichtet. Die Lourdes-Grotte, unter-
halb der Kapelle im Berg gelegen, kam im Jahr 1894 hinzu. Im 
September 1907 wurde schließlich das bei der Kapelle gelegene 
Schulhaus seiner Bestimmung übergeben.

Wärmenetz Weismain – 
wirtschaftlich realisierbar
Einladung zur 
Informationsveranstaltung

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weismain,
im Jahr 2022 haben wir als Stadt Weismain bei den Bürgern im 
Kerngebiet der Stadt das Interesse am Anschluss an ein mögliches 
Nachwärmenetz abgefragt. Die Daten der Eigentümer wurden in 
den vergangenen Monaten von einem Ingenieurbüro ausgewer-
tet und weitere Gespräche mit Fachleuten und Planungsbüros 
geführt.

Durch die zahlreichen positiven Rückmeldungen besteht die 
Aussicht, ein Nahwärmenetz zu realisieren, das die Bürger mit 
regenerativer Wärmeenergie zu bezahlbaren Preisen versorgt. 
Die Diskussionen zum „Heizungsgesetz“ und der „kommunalen 
Wärmeplanung“ zeigen, dass die Stadt Weismain mit dem Projekt 
„Wärmenetz“ auf einem guten Weg ist. Neben der Wärmepumpe, 
die bei vielen Gebäuden im Ortskern nicht effizient einsetzbar 
sein wird, werden Wärmenetze eine weitere wichtige Technologie 
der zukünftigen Wärmeversorgung in Deutschland sein.
In einer Informationsveranstaltung am

18.10.2023 um 19:00 Uhr 
in der Aula der Grundschule Weismain

stellen wir Ihnen gemeinsam mit Alexander Bächer vom gleich-
namigen Ingenieurbüro die Auswertung der Umfrage, die Funk-
tionsweise eines Nahwärmenetz und die Fördermöglichkeiten 
vor. Die Einladung richtet sich nicht nur an Eigentümer die 
bereits Interesse bekundet haben. Auch noch Unentschlossene 
sollen die Möglichkeit bekommen, sich zu informieren um Ihre 
offenen Fragen zu klären.
Michael Zapf, Erster Bürgermeister
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Einladung zur Bürgerversammlung

Gemäß Art. 18 der Gemeindeordnung berufe ich zur Erörterung 
gemeindlicher Angelegenheiten für

Donnerstag, den 16. November 2023 um 19.00 Uhr 
in der Aula der Abt-Knauer-Grundschule Weismain

eine Bürgerversammlung für das gesamte Stadtgebiet Weismain 
ein.

T a g e s o r d n u n g

 1. Bericht des ersten Bürgermeisters
 2. Behandlung von Anträgen und Anfragen

In der Bürgerversammlung werden grundsätzlich nur gemeind-
liche Probleme von allgemein öffentlichem Interesse behandelt. 
Anträge und Anfragen, zu denen der Bürgermeister in der Bür-
gerversammlung Stellung nehmen soll, sind schriftlich bis zum 
Donnerstag, den 3. November 2023 bei der Stadtverwaltung 
einzureichen.
Weismain, den 11. September 2023
Michael Zapf, Erster Bürgermeister

25. Dienstjubiläum 
im öffentlichen Dienst

Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere packt 
sie kräftig an und handelt. (Dante Alighieri)
Genau dies macht Ute Dechant, Leiterin des Kindergartens, seit 
23 Jahren für die Stadt Weismain. Mit ihrer endlosen Herzlichkeit 
und ihrem sonnigen Gemüt sorgt sie dafür, dass unsere Kinder-
gartenkinder sich sehr gut bis zur Schule entwickeln können. 
DANKE für ihren beispiellosen Einsatz sagen stellvertretend 
für alle Kolleginnen und Kollegen der Stadt Weismain v.l.n.r. 
Erster Bürgermeister Michael Zapf, Jubilarin Ute Dechant, vom 
Personalrat Andrea Göldner und Mario Sittig.
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Kennen Sie eigentlich schon den Podcast „Weismainer Stadt-
gespräch“? Jeden Monat berichtet Bürgermeister Michael Zapf 
über aktuelle Themen aus dem Stadtgeschehen. Die neueste 
Ausgabe können Sie sich anhören, wenn Sie auf der Homepage 
der Stadt Weismain (www.stadt-weismain.de) unter „Unsere 
Stadt“, Herzlich Willkommen, 4. Rubrik „Weismainer Stadtge-
spräch“ klicken.
Das „Weismainer Stadtgespräch“ gibt es bereits seit Mai 2021 
– alle älteren Ausgaben haben wir unter dem Link Unsere Stadt/
Weismainer Stadtgespräch für Sie bereitgestellt.

Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, 
Standesamt und Friedhofverwaltung 
geschlossen!

Das Team des Einwohnermeldeamtes, Bürgerservice, Standesamt 
und Friedhofsamtes ist am Montag, 9. Oktober, mit den Ab-
schlussarbeiten zur Landtags- und Bezirkstagswahl beschäftigt. 
Deshalb sind an diesem Tag die genannten Verwaltungsberei-
che für den Besucherverkehr geschlossen. Wir bitten um Ihr 
Verständnis.
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Unterrichtung und Erörterung im Sinne der §§ 3 Abs. 1 und 
4 Abs. 1 BauGB 

Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 26.07.2022 
nach § 4a Abs. 2 BauGB die frühzeitige Unterrichtung/Erörte-
rung der Öffentlichkeit im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
die Unterrichtung/Erörterung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB zur Än-
derung des Bebauungsplans „Weismain – Feldteile II“ und der 
damit verbundenen 18. Änderung des Flächennutzungsplans 
im Bereich der Flurstücke 1029, 1029/2 und 1031 der Gemar-
kung Weismain im Parallelverfahren § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB 
beschlossen.

Die Bauverwaltung wurde mit der Durchführung des Verfah-
rensschrittes beauftragt. Die Behörden und die sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden könnte, werden über die Planungsabsicht unter-
richtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf eine Umwelt-
prüfung aufgefordert.

Die Auslegung (Öffentlichkeitsbeteiligung) zur 18. Änderung des 
Flächennutzungsplans im Bereich der Flurstücke 1029, 1029/2 
und 1031 der Gemarkung Weismain findet

vom 13. September 2023 
bis einschließlich 13. Oktober 2023

im Rathaus der Stadt Weismain, Kirchplatz 7 - 9, 96260 Weismain 
im Erdgeschoss vor dem Schönbornsaal statt.

Der Termin für die Öffentlichkeitsbeteiligung wird im Schau-
kasten und auf der Homepage (https://www.stadt-weismain.
de/bekanntmachungen) eine Woche vorher ortsüblich bekannt 
gemacht.

Bekanntmachung - 
Vollzug der Baugesetze

18. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich der 
Flurstücke 1029, 1029/2 und 1031 der Gemarkung Weismain 
im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) mit der 
Änderung des Bebauungsplans „Weismain – Feldteile II“. 
Ortsübliche Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB 
der Änderung und Unterrichtung und Erörterung der Öffent-
lichkeit im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Der Stadtrat von Weismain hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 26.07.2022 die Änderung des Bebauungsplans „Weismain 
– Feldteile II“ und die 18. Änderung des Flächennutzungsplans 
im Bereich der Flurstücke 1029, 1029/2 und 1031 der Gemar-
kung Weismain, gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) im 
Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB beschlossen. 
Der Geltungsbereich dieser Änderung des Flächennutzungsplans 
richtet sich nach dem Planentwurf der Firma Dietz Baugesell-
schaft mbh & Co. KG, Weismain.

Räumliche Lage des Geltungsbereichs: Der Geltungsbereich 
des Plangebiets für die 18. Änderung des Flächennutzungs-
plans liegt nordöstlich vom Stadtrand Weismains. Dieser grenzt 
nördlich und östlich an bestehende Sportanlagen an, im Süden 
an eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, sowie im Westen an 
ein Gewerbegebiet.

Überplant werden die Teilflächen der Flurnummern 1029, 1029/2 
und 1031 der Gemarkung Weismain.

Die genaue Abgrenzung kann dem Lageplan entnommen werden:
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Die Öffnungszeiten der Stadt Weismain sind: 
Montag bis Freitag   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag  13.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Der Ort der Auslegung ist barrierefrei zu erreichen.

Auf unserer Homepage (https://www.stadt-weismain.de/Rathaus/
Bauleitplanung) können die Inhalte des angepassten Planentwur-
fes jeweils in der Fassung vom 23.05.2023 im oben genannten 
Zeitraum eingesehen werden.

Bestandteile des Planentwurfes der 18. Änderung des Flächen-
nutzungsplans im Bereich der Flurstücke 1029, 1029/2 und 
1031 der Gemarkung Weismain im Zuge der Änderung des Be-
bauungsplans „Weismain – Feldteile II“, welche in der Fassung 
vom 09.08.2023 eingesehen werden können: * Planzeichnung 
(M 1:1000) / Festsetzungen durch Planzeichen / * Begründung 
/ * Umweltbericht / * Schalltechnischer Bericht

Die Stadt Weismain macht ausdrücklich darauf aufmerksam, 
dass während der öffentlichen Auslegung Stellungnahmen von 
jedermann schriftlich abgegeben werden können. Auch Kinder 
und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Ge-
meinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen 
und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Änderung des Flä-
chennutzungsplans nicht von Bedeutung ist.

Hinweis zum Datenschutz: Im Zusammenhang mit dem Daten-
schutz wird darauf hingewiesen, dass das Aufstellungsverfahren 
für einen Bebauungsplan ein öffentliches Verfahren ist und daher 
i. d. R. alle dazu eingehenden Stellungnahmen in öffentlicher Sit-
zung beraten und entschieden werden. Soll eine Stellungnahme 
anonym behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig 
zu vermerken.  
Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltverbän-
den: Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S.1 UmwRG 
(Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) ist in einem Rechtsbehelfsver-
fahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB).  

Stadt Weismain, den 05.09.2023
Michael Zapf, Erster Bürgermeister

Landratsamt Lichtenfels
13 Führerscheine – Ein Film 
von Ryoya Terao

Dreizehn Führerscheine jüdischer Mitbürger wurden nach der 
Reichskristallnacht Ende 1938 vom Bezirksamt Lichtenfels ein-
gezogen, dreizehn jüdische Schicksale, war ein Geschichtsprojekt 
des Meranier-Gymnasiums Lichtenfels im Schuljahr 2017/18, 
das mediale Beachtung gefunden hat. Neben einer Wanderaus-
stellung gibt es auch einen beachtlichen und sehenswerten Film 
von Ryoya Terao, der in der Neuen Filmbühne Lichtenfels kos-
tenlos noch an folgenden Tagen besucht werden kann: Sonntag, 
8. Oktober um 16.00 Uhr und am Donnerstag, 9. November 
um 19.00 Uhr. 

Volksbund Gemeinsam für den Frieden
Kriegsgräberopferwoche 2023 – 
Haus- und Straßensammlung 
13.10. bis 5.11.2023

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ruft auch 
in diesem Jahr zur Haus-, Straßen- und Friedhofssammlung 
für die Kriegsgräberopferwoche 2023 vom 13. Oktober bis 5. 
November (Kernzeitraum) auf. Die Der Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V. - wurde 1919 als eine der ersten Bür-
gerinitiativen in unserem Land gegründet - betreut 832 Kriegs-
gräberstätten in 46 Staaten mit etwa 2,8 Millionen Kriegstoten 
- pflegt überwiegend die Gräber von deutschen Soldaten, aber 
auch von Kriegsgefangenen, zivilen Opfern des Luftkrieges, von 
Flucht, Vertreibung, Zwangsarbeit und Deportation - hat seit 
dem Fall des „Eisernen Vorhanges“ in Ost- und Südosteuropa 
bisher über 978.000 Gefallene geborgen und würdig bestattet, 
wo immer möglich identifiziert, Schicksale nach Jahrzehnten 
der Ungewissheit geklärt und die Familien verständigt - setzt 
die Suche nach deutschen Gefallenen kontinuierlich fort - bietet 
Angehörigen- und Bildungsreisen zu den Kriegsgräberstätten an 
– gestaltet den Volkstrauertag in enger Zusammenarbeit mit den 
Kommunen, Pfarreien und Verbänden als Tag des Gedenkens, 
der Mahnung und Erinnerung - ermöglicht jährlich Tausenden 
junger Menschen in rund 40 internationalen Jugendbegegnungen 
und Workcamps sowie in seinen vier Jugendbegegnungsstätten, 
Kriegsgräberstätten als „Lernorte der Geschichte“ zu erfahren 
und zu begreifen. Führt einen Gedenkkerzenverkauf von Oktober 
bis Dezember 2023 durch.
Bitte helfen Sie uns auch in diesem Jahr mit Ihrer Spende. 
Wir danken Ihnen dafür!
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Bezirksverband 
Oberfranken Maximilianstraße 6, 95444 Bayreuth,
Telefon 0921 98565 E-Mail bv-oberfranken@volksbund.de
Bankverbindung: DE37 7735 0110 0009 0213 79 (Sparkasse 
Bayreuth, BIC: BYLADEM1SBT)
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Gemeinde 

Stadt Weismain 
Verwaltungsgemeinschaft 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen 

WAHLBEKANNTMACHUNG 

zur Landtagswahl und zur Bezirkswahl  
am 8. Oktober 2023 

 
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

 
2. Die Stadt Weismain1 
 

 bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum befindet sich in 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 (Bezeichnung und genaue Anschrift des Wahlraums) 

 
 Der Wahlraum ist   barrierefrei  nicht barrierefrei. 
 
  

 ist in folgende 7 Stimmbezirke eingeteilt. 
 

Stimmbezirk / Sonderstimmbezirk Wahlraum 

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und genaue Anschrift barrierefrei 
ja / nein 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

 
Kastenhof Weismain – Schönbornsaal 
 
Schützenhaus Weismain 
 
Kastenhof Weismain – Umweltstation  
 
Grundschule Weismain 
 
ASB-Seniorenzentrum Weismain 
 
Kindergarten Arnstein  
 
Ehemaliger Kindergarten Modschiedel 

 
Kastenhof, Schönbornsaal, Kirchplatz 7-9,  
96260 Weismain 
Schützenhaus Weismain, Kirchplatz 13,  
96260 Weismain 
Kastenhof, Umweltstation, Kirchplatz 11, 
96260 Weismain 
Abt-Knauer-Grundschule, Bgm.-Rothlauf-Str. 8,  
96260 Weismain 
ASB-Seniorenzentrum, Schwarzer Weg 6,  
96260 Weismain 
Kindergarten, Arnstein 31, 
96260 Weismain 
Ehemaliger Kindergarten, Modschiedel 2,  
96260 Weismain 

 
ja 
 

ja 
 

ja 
 

ja 
 

ja 
 

ja 
 

ja 
 
 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten in der Zeit vom 27.08.2023 bis 17.09.2023  übersandt 
worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Stimmberechtigten abzustimmen 
haben. 

 
 Zahl 

 ist in ______ Sonderstimmbezirk(e) eingeteilt, und zwar: 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 (Bezeichnung und genaue Anschrift der Sonderstimmbezirke, barrierefrei ja/nein) 

 
3.  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr in der  

      Abt-Knauer-Grundschule Weismain, Bgm.-Rothlauf-Str. 8, 96260 Weismain zusammen. 
 

 
4. Stimmberechtigte Personen können nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis 

sie eingetragen sind. Die Stimmberechtigten haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen 
Personalausweis oder Reisepass zu den Abstimmungen mitzubringen. 
 

 
1 Nichtzutreffende Teile können entfallen. 
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Jede Wählerin/Jeder Wähler hat zwei Stimmen für die Landtagswahl sowie zwei Stimmen für die Bezirkswahl. Gewählt 
wird mit amtlichen Stimmzetteln, die der Wählerin/dem Wähler bei Betreten des Wahlraums ausgehändigt werden.  
 
Im Einzelnen erhält die Wählerin/der Wähler folgende Stimmzettel: 
 
- einen kleinen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für die Wahl einer oder eines Stimmkreisabgeordneten 

(Erststimme), 
- einen großen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für die Wahl einer oder eines Wahlkreisabgeordneten 

(Zweitstimme), 
- einen kleinen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats im 

Stimmkreis (Erststimme), 
- einen großen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats im 

Wahlkreis (Zweitstimme). 
 

Auf jedem Stimmzettel darf nur eine Stimme abgegeben werden. 
 

Die Wählerin/Der Wähler kennzeichnet durch je ein Kreuz oder auf andere Weise in dem hierfür vorgesehenen Kreis 
auf dem Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern, welcher Stimmkreisbewerberin/welchem Stimmkreisbewerber, 
und auf dem Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern, welcher Wahlkreisbewerberin/welchem Wahlkreisbewerber 
er/sie seine/ihre Stimme geben will. Die Stimmzettel müssen von der Wählerin/vom Wähler in einer Wahlkabine bzw. 
hinter einer Sichtschutzvorrichtung des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und 
mehrfach so gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert 
oder gefilmt werden. 
 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

6. Stimmberechtigte, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des auf dem Wahlschein bezeichneten Stimmkreises 

oder 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl abstimmen will, erhält von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) auf Antrag mit dem 
Wahlschein folgende Unterlagen: 
 
- je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau), 
- je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau), 
- einen weißen Stimmzettelumschlag für die Landtagswahl, 
- einen blauen Stimmzettelumschlag für die Bezirkswahl, 
- einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und 
die verschlossenen Stimmzettelumschläge (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle spätestens am 8. Oktober 2023 bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigten die Briefwahl auszuüben haben, ergeben sich aus dem 
Merkblatt für die Briefwahl. 
 

7. Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des 
Stimmrechts durch einen Vertreter anstelle der stimmberechtigten Person ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 LWG). 
Eine stimmberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 LWG). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB). 

 
Weismain, 12.09.2023 
 
gez. 
 
Michael Zapf 
Erster Bürgermeister 

Amtliche Mitteilungen
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Anlage 16 (zu § 53 GLKrWO) 

Gemeinde 
Stadt Weismain 
Verwaltungsgemeinschaft 
 
Zutreffendes ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen
  

 
 

Wahlbekanntmachung 
 

 für die Wahl des  Gemeinderats,  ersten Bürgermeisters, 
 

  Kreistags,   Landrats 
am 8. Oktober 2023 

 
 
1. Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr. 
 
2. Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden: 
 
2.1 Im Abstimmungsraum: 
  
2.1.1 Die Stadt Weismain ist in 7 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt. 
 

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens 17.09.2023 (21. Tag vor dem Wahltag) übersandt 
worden sind, sind der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen können. 
Sie enthalten einen Hinweis, ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist. 

  
2.1.2 Die Gemeinde ist in ___________ Sonderstimmbezirke eingeteilt, und zwar: 
 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Bezeichnung und genaue Anschrift der Sonderstimmbezirke, barrierefrei ja/nein) 

 
2.1.3 Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Wahlschein besitzen, nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbezirks abstimmen, 

in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. 
 
2.1.4 Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben 
 

 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat, 
 

 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein 
zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen. 

 
2.1.5 Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung oder ihren Wahlschein und ihren Personalausweis, ausländische 

Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Identitätsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen.  
 
2.1.6 Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Betreten des Abstimmungsraums ausgehändigt. Sie müssen von den 

Stimmberechtigten allein in einer Wahlzelle des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden. 
 
2.1.7 Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 

soweit das ohne Beeinträchtigung der Abstimmung möglich ist. 
 
2.1.8 Die Wahlbenachrichtigung ist bei Bürgermeister- und Landratswahlen aufzubewahren, da sie für eine etwaige Stichwahl benötigt 

wird. 
 
2.2 Durch Briefwahl: 
 
2.2.1 Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der Stadt Weismain beantragen und erhält dann folgende Unterlagen: 
 
 

 Einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 
 einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 
 einen hellgrünen Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der Behörde, an die 

der Wahlbrief zu übersenden ist, 
 ein Merkblatt für die Briefwahl. 
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 

 
2.2.2 Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein am 

Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Behörde eingeht.  
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3.  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr in der Abt-Knauer-Grundschule 

Weismain, Bgm.-Rothlauf-Str. 8, 96260 Weismain zusammen. 
 
4. Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel: 
 

Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Gegebenenfalls aufgedruckte Strichcodes dienen ausschließlich der 
Erleichterung der Stimmenauszählung. 

 

4.1 Wahl des Gemeinderats und des Kreistags: 
 

4.1.1 Sofern die Stimmzettel mehrere Wahlvorschläge enthalten, gelten die Grundsätze der Verhältniswahl. 
 

Aus den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben.1 Es können nur 
die auf den amtlichen Stimmzetteln vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber gewählt werden. 

 

Die Stimmberechtigten können einen Wahlvorschlag unverändert annehmen, indem sie in der Kopfleiste den Kreis vor dem 
Kennwort des Wahlvorschlags kennzeichnen. 

 

Sollen einzelne Bewerberinnen und Bewerber Stimmen erhalten, wird das Viereck vor den Bewerberinnen und Bewerbern 
gekennzeichnet. 

 

Die Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern bis zu drei 
Stimmen geben, wobei auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr als drei Stimmen erhalten dürfen. 
 

Die Namen vorgedruckter Bewerberinnen und Bewerber können gestrichen werden. Die übrigen Bewerberinnen und Bewerber 
sind dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde. 
 

Die Stimmberechtigten können ihre Stimmen innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl Bewerberinnen und Bewerbern aus 
verschiedenen Wahlvorschlägen geben. 

 

4.1.2 Sofern die Stimmzettel keinen oder nur einen Wahlvorschlag enthalten, gelten die Grundsätze der Mehrheitswahl. 
 

Aus den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. Das sind doppelt 
so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder oder Kreisräte zu wählen sind. Bei der Mehrheitswahl kann jede Bewerberin oder 
jeder Bewerber nur eine Stimme erhalten. 

 

 Wenn der Stimmzettel nur einen Wahlvorschlag enthält, können die Stimmberechtigten die auf dem Stimmzettel vorgedruckten 
Bewerberinnen und Bewerber dadurch wählen, dass sie den Wahlvorschlag oder den Namen der Bewerberinnen und Bewerber 
in eindeutig bezeichnender Weise kennzeichnen. Sie können vorgedruckte Bewerberinnen und Bewerber streichen; in diesem 
Fall erhalten die übrigen Bewerberinnen und Bewerber je eine Stimme, wenn der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet 
wurde. Die Stimmberechtigten können Stimmen an andere wählbare Personen vergeben, indem sie diese in eindeutig 
bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel handschriftlich hinzufügen.  

 

 Wenn der Stimmzettel keinen Wahlvorschlag enthält, vergeben die Stimmberechtigten ihre Stimmen dadurch, dass sie wählbare 
Personen in eindeutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel handschriftlich eintragen. 

 

 Gewählt sind die Personen in der Reihenfolge der Stimmenzahlen. 
 
4.2 Wahl des ersten Bürgermeisters und des Landrats: 
 

Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den Stimmzetteln ist erläutert, wie die Stimmzettel zu kennzeichnen sind.  
 

4.3 Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist. 
 

5. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen 
Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes). Ein 
Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes). 

 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB). 

 
 
Weismain, 12.09.2023 
 
gez. 
 
Michael Zapf 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 

 
1 Falls nur Niederlegung der Stimmzettelmuster in der Gemeindeverwaltung: Aus den Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die 

Stimmberechtigten haben. Die Stimmzettelmuster liegen während der allgemeinen Dienststunden in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme 
bereit. 
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Amt für Ländliche Entwicklung 
Oberfranken
Flurneuordnung und Dorferneuerung 
Weiden – Bekanntmachung und 
Ladung

Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und ih-
rer Stellvertreter (§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes 
- FlurbG -, Art. 4 Abs. 3 Satz 1, 2 und 5 Abs. 4 Satz 1 des 
Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes - 
AGFlurbG -)

Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Weiden gehörenden 
Grundstücke und die ihnen gleichstehenden Erbbauberechtigten 
werden hiermit zur Teilnehmerversammlung geladen. Diese 
findet unter der Leitung des Amtes für Ländliche Entwicklung 
Oberfranken statt am:

Dienstag, 24.10.2023, um 19:30 Uhr,
Ort: Gemeinschaftsraum der Tank- und Waschanlage 

in Weiden, 96260 Weismain.
Tagesordnung
1. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teilnehmerge-

meinschaft und des Wahlverfahrens
2.  Neuwahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und ihrer Stell-

vertreter
3.  Allgemeine Aussprache
Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Er 
soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfahren besitzen. 
Wünschenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer 
an der Neuwahl des Vorstandes beteiligen. Das Amt für Ländliche 
Entwicklung Oberfranken hat die Zahl der zu wählenden Mitglie-
der des Vorstandes und deren Stellvertreter auf je 6 festgesetzt. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte kann 
somit als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 12 Personen 
wählen. Sie werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt; eine 
Wiederwahl ist zulässig. Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. 
Die Teilnehmer sind die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet 
gehörenden Grundstücke. Erbbauberechtigte stehen den Eigen-
tümern gleich (§ 10 Nr. 1 FlurbG). Jeder Teilnehmer hat eine 
Stimme. Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilneh-
mer. Gemeinschaftliche Eigentümer sind nur stimmberechtigt, 
wenn von allen abwesenden Miteigentümern eine schriftliche 
Vollmacht vorliegt. Wenn Ehepartner gemeinschaftliches Eigen-
tum haben, brauchen diese ebenfalls eine schriftliche Vollmacht 
des abwesenden Ehepartners. Einigen sich gemeinschaftliche 
Eigentümer nicht über die Stimmabgabe, so müssen sie von der 
Wahl ausgeschlossen werden.
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmäch-
tigte haben in der Versammlung eine schriftliche Vollmacht vor-
zulegen. Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG 
im Wahltermin jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte nur eine 
Stimme hat, auch wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. Teilneh-
mer, die nicht selbst in der Wahlversammlung anwesend sein 
können, werden daher zweckmäßig eine Person bevollmächtigen, 
die nicht selbst als Teilnehmer stimmberechtigt ist.
Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellver-
treter werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern 
oder Bevollmächtigten gewählt. Gewählt sind diejenigen, die die 
meisten Stimmen erhalten.
Bamberg, 18.09.2023, gez. Claudia Stich Baudirektorin

Amt für Ländliche Entwicklung 
Oberfranken
Flurneuordnung und Dorferneuerung 
Fesselsdorf – Bekanntmachung und 
Ladung

Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und 
ihrer Stellvertreter (§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsgeset-
zes - FlurbG -, Art. 4 Abs. 3 Satz 1, 2 und 5 Abs. 4 Satz 1 
des Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes 
- AGFlurbG -) Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Fes-
selsdorf gehörenden Grundstücke und die ihnen gleichstehenden 
Erbbauberechtigten werden hiermit zur Teilnehmerversammlung 
geladen. Diese findet unter der Leitung des Amtes für Ländliche 
Entwicklung Oberfranken statt am:

Donnerstag, 19.10.2023, um 19:30 Uhr, 
Ort: Gastwirtschaft Kaltenhausen, Fesselsdorf 15, 

96260 Weismain.

Tagesordnung
1.  Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teilnehmerge-

meinschaft und des Wahlverfahrens
2.  Neuwahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und ihrer Stell-

vertreter
3.  Allgemeine Aussprache

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Er 
soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfahren besitzen. 
Wünschenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer 
an der Neuwahl des Vorstandes beteiligen. Das Amt für Länd-
liche Entwicklung Oberfranken hat die Zahl der zu wählenden 
Mitglieder des Vorstandes und deren Stellvertreter auf je 4 fest-
gesetzt. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte 
kann somit als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 8 Personen 
wählen. Sie werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt; eine 
Wiederwahl ist zulässig. Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. 
Die Teilnehmer sind die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet 
gehörenden Grundstücke. Erbbauberechtigte stehen den Eigen-
tümern gleich (§ 10 Nr. 1 FlurbG). Jeder Teilnehmer hat eine 
Stimme. Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilneh-
mer. Gemeinschaftliche Eigentümer sind nur stimmberechtigt, 
wenn von allen abwesenden Miteigentümern eine schriftliche 
Vollmacht vorliegt. Wenn Ehepartner gemeinschaftliches Eigen-
tum haben, brauchen diese ebenfalls eine schriftliche Vollmacht 
des abwesenden Ehepartners. Einigen sich gemeinschaftliche 
Eigentümer nicht über die Stimmabgabe, so müssen sie von der 
Wahl ausgeschlossen werden.
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmäch-
tigte haben in der Versammlung eine schriftliche Vollmacht 
vorzulegen. Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 
FlurbG im Wahltermin jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte 
nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. 
Teilnehmer, die nicht selbst in der Wahlversammlung anwesend 
sein können, werden daher zweckmäßig eine Person bevollmäch-
tigen, die nicht selbst als Teilnehmer stimmberechtigt ist. Die 
zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter 
werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder 
Bevollmächtigten gewählt. Gewählt sind diejenigen, die die 
meisten Stimmen erhalten.
Bamberg, 18.09.2023, gez. Claudia Stich, Baudirektorin
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Gerne möchten wir Sie in Sachen Rathaussanierung auf den 
aktuellen Stand bringen. Der Abbruch des ehemaligen Apothe-
kerhauses ist zwischenzeitlich erfolgt. Das Abbruchunternehmen 
Fickenscher e.K. aus Sparneck riss das Haus problemlos und 
ohne Schäden ab. Der Keller blieb, wie von der zuständigen 
Denkmalschutzbehörde gefordert, erhalten und wurde in die 
künftige Planung mit eingebunden. Nach den Aufräumarbeiten 
wird als nächstes das Gerüst durch die Firma Karl GmbH aus 
Viereth-Trunstadt gestellt.

Aus dem Bauhof

Bei den Bauarbeiten im Hutzelbrunnen wurde eine 60 Jahre alte 
Gusswasserleitung im Bachbett beschädigt. Hierfür musste eine 
Notversorgung gelegt werden, da drei Häuser dort angebunden 
sind. Die Firma Preißinger – Bau GmbH & Co. KG aus Klein-
ziegenfeld hat eine neue Wasserleitung im Spülbohrverfahren 
schonend einen Meter unter dem Bachbett durch die Weismain 
eingebracht. 

In der Niestener Str. wurde der zweite Bauabschnitt (ehemaliger 
Lidl bis Bürgermeister-Fuchs-Str.) asphaltiert. Vor Winter-
einbruch wird die Häfnergasse von unserer heimischen Firma 
Dechant Hoch- und Ingenieurbau GmbH asphaltiert und für den 
Verkehr wieder freigegeben.

In Mosenberg wird die Straße ab Mosenberg Richtung Wal-
lersberg auf einer Länge von 800m saniert. Der Bauhof leistete 
die Vorarbeiten und zog das Bankett ab. Bis zum 29.09.2023 
wird die Fertigstellung erwartet. 

Derzeit sind zwei Mitarbeiter für die Grünpflege im Friedhof 
beschäftigt. Die Arbeiten umfassen von Leichenhalle und die 
öffentlichen Toiletten putzen auch das Rasen mähen und Unkraut 
zupfen. Die Grabeigentümer werden gebeten angrenzendes Un-
kraut am Grabstein zu entfernen. 

Für den Leistungsmarsch der Feuerwehr in Seubersdorf hat 
unser Bauhof das Dorf in Sachen Grünpflege herausgeputzt. 
So wurden herausragende Äste gestutzt, Grünflachen und der 
Weiher, der am Feuerwehrhaus angrenzt, ausgemäht.
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Weitere Märkte und Veranstaltungen:

Markt 
Sonntag, 15.10.2023 von 8 - 17 Uhr 
(Verkaufsoffener Sonntag von 11.30-16.30 Uhr)

Scheunenflohmarkt für Kinder in der 
Fuchs-Scheune und Herbstfest der 
Umweltstation im Kastenhof
Sonntag, 15.10.2023 von 13 - 17 Uhr

Martini-Markt (Buß- und Bettag)
Mittwoch, 22.11.2023 von 8 - 17 Uhr

Thomas-Markt
Mittwoch, 21.12.2023 von 8 - 17 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag

am 15. Oktober 2023
von 11.30 - 16.30 Uhr
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Außerhalb der Bürozeiten (Mo–Fr 8.30–15.30 Uhr) jederzeit unter 0160/9 77 37 50 erreichbar.
Beerdigungen auf allen Friedhöfen · www.bestattungshaus-debonnet.de

BESTATTUNGSHAUS

DE BONNET
Soforthilfe im Trauerfall

Tobias DeBonnet, Inhaber

Hauptsitz Scheßlitz
Brandäcker 2 · 96110 Scheßlitz
Telefon 0 95 42/77 23 77

Filiale Litzendorf
Bachstraße 6 · 96123 Litzendorf
Telefon 0 95 05/80 54 80

Filiale Memmelsdorf
Waldstraße 6 · 96117 Memmelsdorf
Telefon 09 51/9 68 23 75

Vertragspartner von: Unabhängiger Spezialist für

Fahrzeugcenter Altenkunstadt

-Reparaturen PKW+LKW -Kundendienst
-Unfallinstandsetzung -Motordiagnose
-Automatikgetriebespülung -Klimawartung
-Haus – TÜV-GTÜ-DEKRA -Reifenservice
-57b Tachoprüfung -Achsvermessung

Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie an…..wir helfen gerne.

HAWE GmbH,Weismainer Str. 68, 96264 Altenkunstadt 09572/4281,✉ info@hawe-fahrzeuge.de

AdBlue
Tankstelle
für PKW + LKW

Bei uns:

Druckerei

coprint.de

Traumhochzeit
Wir drucken Ihre Karten für Ihre

Tiefe Gasse 26
96224 Burgkunstadt
Telefon (0 95 72) 38 16-0

info@coprint.de
www.coprint.de

B O C K B I E R A N S T I C H

1 4  O K T  2 0 2 3 |  1 7  U H R
I N  D E R  A U  2 7 , 9 6 2 2 4  B U R G K U N S T A D T  

E I N T R I T T  F R E I

 DJ Trulli

Sonstiges
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OBERMAIN
erleben!

Kultur & Tourismus Service Weismain
Kirchplatz 7, 96260 Weismain
Telefon 09575 9220-11
E-Mail tourismus@stadt-weismain.de
www.stadt-weismain.de 

Stadt Burgkunstadt 
Vogtei 5, 96224 Burgkunstadt
Telefon 09572 388-13
E-Mail rathaus@burgkunstadt.de
www.burgkunstadt.eu

Gemeinde Altenkunstadt
Marktplatz 2, 96264 Altenkunstadt
Telefon 09572 387-11
E-Mail gemeinde@altenkunstadt.de
www.altenkunstadt.de 

Altenkunstadt  Burgkunstadt  Weismain

Genießen
Entdecken

Wandern

Oktober 2023
08.10. Geschichte, Gschichtla und Natur - Arnstein
 

12.10. Die ehemalige Synagoge

15.10. Der jüdische Friedhof

Geschichte, Gschichtla und Natur
Arnstein mit Rundblick vom Heideknock

Leistungen: Begleitete Wanderung mit Irmi Klement.
Wissenswertes rund um Arnstein und den Heideknock.
Im Anschluss kann gemeinsam eingekehrt werden (nicht 
inklusive).
 
Dauer: ca. 3 Stunden, etwa 6-7 km 
Teilnehmer:  mind. 8, max. 12 Personen
Teilnahmegebühr:    8,00 Euro pro Person
Mindestteilnehmer: 8

Anmeldung: Kultur & Tourismus-Service Weismain

Fundsachen

Bei der Stadt Weismain wurden folgende Fundsachen abgegeben:

Brille Raiffeisenbank 
 (im Juli)
In-Ear-Kopfhörer Weismain Pfarrkirche 
 (im August)
Ohrring vor der Raiffeisenbank 
 (im August)
Buch Joanne Fedler Weiberabend Eingangstür Kastenhof 
 (im September)

Die Fundsachen können vom Besitzer nach Terminvereinbarung 
im Kastenhof (Erdgeschoss, Zimmer 1) abgeholt werden. Die 
Fundsachen aus früheren Monaten sind auf der Internetseite der 
Stadt Weismain veröffentlicht. Zum Online-Fundbüro kommen 
Sie, wenn Sie auf der Startseite den Link „Bürgerservice online“ 
anklicken.

Sitzung des Grundstücks-, Bau- und 
Umweltausschusses

Die Termine der nächsten öffentlichen Sitzungen des Grund-
stücks-, Bau- und Umweltausschusses sind:

•  Dienstag, 10. Oktober 
 (Abgabetermin für Bauanträge: ---)
•  Dienstag, 7. November 
 (Abgabetermin für Bauanträge: 20.10.2023)

Abgabetermin für Bauunterlagen ist wie oben genannt, damit 
eine ausreichende Prüfung der eingereichten Unterlagen möglich 
ist und damit ggfs. Rücksprachen mit Landratsamt, Denkmal-
pflege, Naturschutz oder anderen Fachbehörden gehalten wer-
den können. Es wird gebeten, den angegebenen Abgabetermin 
einzuhalten.
Die Sitzungen beginnen jeweils um 19.00 Uhr im Kasten-
hof, Kirchplatz 7, Schönborn-Saal. Bitte beachten Sie, dass 
Besuchern nur ein begrenztes Kontingent an Sitzplätzen zur 
Verfügung steht.
Michael Zapf, Erster Bürgermeister
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Stadtratssitzung

Die nächste Sitzung des Weismainer Stadtrats findet am

Dienstag, 24. Oktober
um 19.00 Uhr

im Kastenhof, Kirchplatz 7-9, Schönbornsaal statt.

An die Bevölkerung ergeht herzliche Einladung.
Michael Zapf, Erster Bürgermeister

Bürgersprechstunde des 
Ersten Bürgermeisters

Die nächste Bürgersprechstunde findet am Donnerstag, 26. Ok-
tober, von 15.00 bis 18.00 Uhr statt. Es besteht die Möglichkeit, 
die Sprechstunde bei ortsgebundenen Themen nicht im Kasten-
hof, sondern vor Ort abzuhalten. Bitte melden Sie sich telefonisch 
an, um Wartezeiten zu vermeiden: Telefon 09575 922032.

Der nächste Jurabote

Der nächste Jurabote erscheint am Donnerstag, 26. Oktober 
2023.
Bitte schicken Sie Texte, Mitteilungen oder Termine an die E-
Mail-Adresse jurabote@stadt-weismain.de.
Der späteste Annahmeschluss ist

Montag, 16. Oktober, 12.00 Uhr.

Später eingehende Beiträge können nicht berücksichtigt werden.

Ihr Ansprechpartner für Inserate oder Anzeigen:
Druckerei Coprint, Tiefe Gasse 26, 96224 Burgkunstadt, Telefon 
09572 38160, E-Mail info@coprint.de

Sprechtag Denkmalpflege

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hält am Dienstag, 
17. Oktober 2023, einen Sprechtag im Landkreis Lichtenfels ab. 
Wenn Sie ein Anliegen wegen Baudenkmälern haben, vereinba-
ren Sie bitte einen Termin mit der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde am Landratsamt Lichtenfels. Ansprechpartner ist Techn. 
Angestellter, Bau-Ing. (FH) Berthold Girschke (Telefon 09571 
18-3155).

Sprechtage des Notariats 
Dr. Fabian Eike Flaßhoff

Es finden momentan keine Sprechtage in Weismain statt. Gerne 
können Sie sich telefonisch mit dem Notariat in Verbindung 
setzen.
Notariat Burgkunstadt, Bahnhofstraße 13, 96224 Burgkunstadt, 
Telefon 09572 720480, Telefax 09572 720489, Internet: www.
notar-flasshoff.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00 Uhr-12.00 Uhr, Montag 
und Dienstag 13.00-17.00 Uhr und Donnerstag 13.00-19.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung.

Verkauf von Baugrundstücken

Weismain - Stadtteile
Neubaugebiet „Krassach Süd“
2 Bauplätze 988 qm und 1.072 qm (beide Hanglage)
Kaufpreis: 36,00 Euro pro qm einschließlich Vermessung und 
Beitragsvorauszahlungen für Wasser- und Kanalanschluss sowie 
Straße

Schammendorf
1 Bauplatz 1.089 qm (Hanglage)
Kaufpreis: 40,00 Euro pro qm, voll erschlossen, ohne Stroman-
schlusskosten.
Bauverpflichtung
Für die Baugrundstücke besteht keine Bauverpflichtung.
Weitere Auskünfte: Christina Hümmer, Telefon 09575 922038

Öffnungszeiten des Wertstoffhofs

neben Kläranlage Weismain
Mai bis Oktober
Mittwoch 16.00 – 18.00 Uhr
Freitag 15.00 – 17.00 Uhr
Samstag 11.00 – 15.00 Uhr

Grüngutcontainer Modschiedel
Grüngutannahmezeiten: jeden Samstag von 15.00-17.00 Uhr

Es wird gebeten, die Anlieferzeiten einzuhalten. Ablagerungen 
außerhalb der Öffnungszeiten werden verfolgt und zur Anzeige 
gebracht.

Feiertagsregelung Müllabfuhr

Tag der Deutschen Einheit
Freitag, 6. Oktober, wird nachgefahren am Samstag, 7. Oktober 

Allerheiligen
Freitag, 3. November wird nachgefahren am Samstag, 4. No-
vember 

Problemmüllsammlung

Der nächste Sammeltermin für Problemmüll findet in Weismain 
am Mittwoch, 25. Oktober, von 15.00 bis 17.00 Uhr auf dem 
Gelände des Städtischen Bauhofs (Krausgelände) statt.
Bei den Sammelaktionen sollten Sie abgeben, was Sie für giftig 
oder besonders umweltgefährdend halten, z. B. Chemikali-
enreste, flüssige Farb- und Lackreste, lösemittelhaltige Abfälle, 
Lacke, Säuren, Salze, Gifte, Pflanzen- und Holzschutzmit-tel, 
Quecksilber, Batterien, Akkus etc.
Eingetrocknete Farbreste und Medikamente in Kleinmengen 
können über die Hausmülltonne entsorgt werden.
Nicht angenommen werden: Altreifen, Altöl, Autobatterien, 
Sprengkörper, pyrotechnische Artikel (z. B. Feuerwerkskör-
per), Druckgasflaschen, Tierkadaver, Abfälle aus Gewerbe und 
Industrie.
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Lenke
BESTATTUNGEN

24-Stunden-Trauerhilfe  09575 98 10 40

post@lenke-bestattungen.de

Mit neuer Verpackung,
aber in altbewährter Lenke-Qualität.

W�  sind für Sie da.

Stefan Schmitt 
Frankenberg 12
96260 Weismain

Telefon: 0 95 72 / 72 19 336 
Mobil: 0 15 77 / 1 95 00 82

mail: info@bauelemente-stefan-schmitt.de

Burgkunstadt, Auwiese 4
Tel. 09572/1639 • Fax 5883

Wo man gerne einkauft!

- Wir beraten Sie gerne -

Beim Kabelfernsehen ändert sich was
Vermieter dürfen die Kabel-TV-Gebühren 

nicht mehr an ihre Mieter weitergeben.

Jeder Mieter braucht einen eigenen Kabel-TV-Vertrag.

Marco Freitag
Wunkendorf 6
96260 Weismain
Büro: 09575-9829691
Handy: 0171-2195645

Forstpflege FreitagForstpflege Freitag
Ich biete folgende Arbeiten an:

- Forstmulcharbeiten in Steillagen
- Mulcharbeiten in Steillagen
- Forstmulcharbeiten für 
	 Neupflanzungen	in	Wäldern
-	Wurzelfräsen	von	Baumwurzeln
-	Rodungen	von	Waldflächen
-	Fräsarbeiten
-	Mulcharbeiten	für	Freiflächen	
 PV Anlagen

coprint.de
Tiefe Gasse 26 • 96224  Burgkunstadt-Kirchlein

Tel. (0 95 72) 38 16-0 • info@coprint.de

Klappkarten	mit	heimischen	Motiven.	
Hochwertiger	4-fbg.	Druck	auf	Chromoluxkarton.

Karten mit heimischen Motiven 

Ab sofort 
bei uns erhältlich!

https://www.coprint.de/
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Abfallinformation – Irgendwann geht 
auch mal das Licht aus

Wenn dies geschieht, stellt sich unweigerlich die Frage nach der 
Entsorgung der Leuchtstoffe. Auf keinen Fall gehören Leucht-
mittel in den Altglascontainer!
Glühbirnen und Halogenleuchten:
 Restmülltonne
LED-Lampen und Energiesparlampen:
 Wertstoffhof. Auch im Handel gibt es Boxen für die 
 Rücknahme.
Leuchtstoffröhren:
 Wertstoffzentrum Lichtenfels, mobile Problemmüll-
 sammlungen.
Bitte nutzen Sie die Abgabemöglichkeiten und leisten Sie dadurch 
einen Beitrag zum Umweltschutz.
Hinweis: Bei der Abgabe von Elektrogeräten entfernen Sie bitte 
für eine getrennte Verwertung soweit möglich die Leuchtmittel.
Für weitere Fragen steht das Team der Abfallwirtschaft im 
Landratsamt Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571 189030 
oder E-Mail abfallwirtschaft@landkreis-lichtenfels.de gerne zur 
Verfügung.

Müllentsorgung – bitte Straßen 
nicht zuparken!

Oftmals ist die Leerung der Mülltonnen am Entleerungstag 
aufgrund von geparkten Autos nicht möglich. Die Landkreis-
verwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Zufahrten 
am Abfuhrtag nicht durch abgestellte Fahrzeuge zu behindern. 
Es sollte auch bedacht werden, dass evtl. auch Rettungs- oder 
Feuerwehrfahrzeuge im Notfall Probleme hätten, die Grund-
stücke zu erreichen.

Informationen des Seniorenbeirats

Informationen rund um das Thema „Pflege“
Karin Müller und Maria Müller stehen als Ansprechpartnerinnen 
für alle Fragen rund um das Thema „Pflege“ zur Verfügung. 
Wer Hilfestellung bei Anträgen auf Pflegegrad benötigt oder 
allgemeine Fragen zum Bereich Pflege hat, kann sich mit Karin 
Müller telefonisch unter der Nummer 09575 9815857 in Verbin-
dung setzen. Gerne können die Beratungsgespräche bei Ihnen 
zu Hause stattfinden. Alle Gespräche werden selbstverständlich 
vertraulich behandelt.

Einkaufsbus
Jeden Donnerstag ist der Einkaufsbus unterwegs. Wer mitfahren 
möchte, kann sich telefonisch unter der Nummer 09575 922032 
(Rathaus Weismain) anmelden. Das Bus-Team holt Sie von zu 
Hause ab und bringt Sie nach dem Einkauf wieder sicher bis zur 
Haustür. Angefahren werden der Netto-Markt in Weismain und 
auf Wunsch auch die Direktvermarkter im Stadtgebiet.

Spielenachmittag
Der nächste Spieletreff findet wegen des Feiertags nicht am 3. 
Oktober, sondern erst am Montag, 9. Oktober, statt. Wie immer 
sind alle spielfreudigen Seniorinnen und Senioren herzlich ab 
14.00 Uhr ins Café Schäfer eingeladen.
Für die weitere Planung: Nachdem sich der Spielenachmittag 
großer Beliebtheit erfreut, findet er jetzt regelmäßig an jedem 
ersten Dienstag im Monat statt.

Sitzung des Seniorenbeirats
Die nächste Sitzung des Weismainer Seniorenbeirats findet am 
Montag, 9. Oktober, statt. Sie beginnt um 18.00 Uhr im Gast-
haus „Juraturm“ in Wunkendorf. Alle Interessierten sind hierzu 
herzlich eingeladen.

Personen für Besuche im ASB-Seniorenzentrum gesucht
Für eine Bewohnerin des Seniorenheimes wird ein Besuchsdienst 
gesucht. Der entfernt wohnende Bruder würde dafür auch einen 
Obolus entrichten. Wer jemanden kennt, kann sich gerne an Inge 
Motschenbacher wenden.

Aktuelle Informationen des Seniorenbeirats finden Sie jederzeit 
im Schaukasten an der Pfarrkirche oder auf der Homepage der 
Stadt Weismain (www.stadt-weismain.de). Selbstverständlich 
steht Ihnen auch Inge Motschenbacher als Ansprechpartnerin 
zur Verfügung: Telefon 09575 1730).

Seniorenkreis 
in Weismain und 
auf dem Jura 

Die nächste Veranstaltung für unsere Senioren/innen findet in 
der Adventszeit in den einzelnen Pfarrgemeinden statt. Wir in-
formieren Sie rechtzeitig. Weiterhin können Sie sich bereits jetzt 
auf ein abwechslungsreiches Programm in 2024 freuen, welches 
wir Anfang nächsten Jahres vorstellen werden.

Seniorenkreis in Weismain und auf dem Jura
für Modschiedel: Christine Kießling, Walter Schütz, Günther 
Herold
für Arnstein: Herbert Witterauf, Monika Hatzold und Marion 
Kunzelmann
für Weismain: Sieglinde Donath, Inge Motschenbacher und 
Michaela Herold
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Evangelische Kirchengemeinde 
Buchau mit Weismain

Sonntag, 1. Oktober
10.15 Uhr Gottesdienst für Jung & Alt mit Abendmahl in Weis-
main
19.00 Uhr Taizégebet 
Montag, 2. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst im ASB-Seniorenzentrum Weismain 
Samstag. 7. Oktober
14.00 Uhr Ökumenischer Kinderbibeltag „Wüstentour auf Ha-
gars Spuren“ 
Herzliche Einladung zum Ökumenischen Kinderbibeltag in 
der Christuskirche in Weismain. Alle Kinder ab 5 Jahren sind 
eingeladen, mehr über die spannende Geschichte von Hagar in 
der Bibel zu erfahren, miteinander zu basteln und zu spielen. 
Der ökumenische Kinderbibeltag beginnt um 14.00 Uhr. Eine 
gemeinsame Andacht um 16.15 Uhr zusammen mit den Eltern 
und Familienangehörigen schließt den Nachmittag ab. Bitte 
meldet euch bis zum 4. Oktober im Pfarramt an 
Wir freuen uns auf Euch Pfarrerin Claudia Jobst und Diakon 
Rainer Daum & Team 
Sonntag, 8. Oktober
18.00 Uhr Abendgottesdienst mit Vorstellung der neuen Präpa-
randen in Weismain 
Donnerstag, 12. Oktober
Alle älteren Gemeindeglieder sind herzlich eingeladen zu Beich-
te und Abendmahl im Gemeindehaus Buchau. Danach gibt es 
Kaffee und Kuchen. 
Freitag, 13. Oktober
16.00-20.00 Uhr Konfirmandenabend im Gemeindehaus Buchau 
Sonntag, 15. Oktober 
10.15 Uhr Gottesdienst in Weismain 
Sonntag, 22. Oktober 
10.15 Uhr Gottesdienst in Weismain
11.00 Uhr Ökumenische Familienkirche in der kath. Stadtpfarr-
kirche Weismain 
Sonntag, 29. Oktober
10.15 Uhr Gottesdienst in Weismain 
jeweils mittwochs 
17.00 – 18.30 Uhr Präparandenunterricht in der Christuskirche 
Weismain 
Evangelisches Pfarramt Buchau, Pfrin. Claudia Jobst, Pfr. Ulrich 
Jobst, Buchau 80, 95336 Mainleus, Telefon 09229 98074, Telefax 
09229 98075, E-Mail pfarramt.buchau@elkb.de, Bürozeiten: Mi. 
08.00-11.00 Uhr, Fr. 08.00-10.00 Uhr
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Auf Ihr Kommen freut sich Kindergartenleiterin Ute Dechant 
mit ihrem Team und allen Eisbärenkindern.
Telefon 09575 980102, E-Mail kiga.arnstein@stadt-weismain.de

KiTa St. Anna, Weismain

Verabschiedung von unserem Herrn Pfarrer Möckel

Die Kinder von St. Anna hatten sich alle zusammen in der 
Turnhalle versammelt, um unseren lieben Herrn Pfarrer 
Möckel zu verabschieden. Herr Pfarrer Möckel verlässt unseren 
Seelsorgebereich und beginnt nun an einer neuen Wirkungsstätte. 
Wir wollten uns in aller Form für die gute und mit vielen schönen 
Momenten ausgestattete Zeit bedanken! Herr Pfarrer Möckel war 
nicht nur als Chef des Kindergartens immer da, wenn er gebraucht 
wurde, gerade die Kinder und ihre Anliegen waren immer eine 
Herzensangelegenheit für ihn! So viele schöne Erinnerungen blei-
ben, Kindergartenwallfahrten, Gottesdienste, Feste, Gespräche 
mit und ohne Anlass – es war eine rund um gute Zeit! 
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Wir bedanken uns von 
ganzem Herzen und 
wünschen Ihnen nun in 
Ihrer neuen Pfarrei al-
les erdenklich Gute und 
Gottes Segen! Herr Pfar-
rer Möckel wollte sich 
bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern bedan-
ken und hatte zur Versü-
ßung des Abschiedes für 
alle Kinder Süßigkeiten 
mitgebracht. Jeder zwei 
Sachen, weil Gott hatte 
einen Grund uns zwei 
Hände zu geben! Mit Lie-

dern und Singkreisspielen verabschiedete sich die Kinderschar 
von ihm. Als Erinnerung an St. Anna hatten alle gemeinsam ein 
Bild gestaltet: „Erinnerungen die wie Sonnenstrahlen das 
Herz erwärmen“

Selbstverkäufer Basar für Baby- und Kindersachen
Schwangere dürfen mit einer Begleitperson bereits ab 13.30 
Uhr in den Saal. Es gibt Kaffee und selbstgebackene Kuchen & 
Torten - gerne auch zum Mitnehmen. Die Tische werden unter 
der E-Mail: Kindergarten-weismain@gmx.de ab 11. September 
um 9.00 Uhr vergeben. (Weitere Infos für Verkäufer weiter unten)
Wir freuen uns auf Euch!
Euer St. Anna Team & Elternbeirat St. Anna

Pfarrer Christian Montag vom St. Anna Team willkommen 
geheißen
Was für ein stimmungsvoller Gottesdienst in unserer Pfarrerkir-
che St. Martin! Das Gotteshaus war mehr als voll, alle wollten 
dabei sein, wenn der Einführungsgottesdienst für unseren neu-
en Leitenden Pfarrer Herrn Christian Montag gefeiert wurde. 
Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Katholischen 
Kindergartens St. Anna waren dabei. Nach dem Gottesdienst 
fand eine tolle Feier für alle in und um das Kolpinghaus statt. 
Es war ein tolles Fest! Die Feier wurde vom Team des St. Anna 
Kindergartens genutzt um Pfarrer Herr Christian Montag mit 
der gesamten Mannschaft noch einmal persönlich willkommen 
zu heißen. Kindergartenleitung Frau Karin Vonbrunn begrüßte 
ihn herzlich: „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und 
wünschen Ihnen für Ihre neue Aufgabe viel Freude, Kraft und 
Gottes Segen!“. Herr Pfarrer Montag bedankte sich freudig für 
das Kommen und betonte noch einmal, wie sehr er sich auf die 
gemeinsame Zeit in Weismain freut! Bei bester Stimmung klang 
der Abend gemeinsam aus. 

Pfarrer Christian Montag zusammen mit dem Team von St. Anna 

KiTa Kinderzeit, Weismain
Kinderkrippe, Kindergarten und Kinderhort – eine Einrichtung 
für Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren.

Spende der evangelischen Frauenhilfe
Die  evange l i sche 
Frauenhilfe wurde lei-
der aufgelöst. Trotz-
dem bedachten die 
Mitglieder die Einrich-
tung KiTa-Kinderzeit 
noch mit einer Spende 
aus der Auflösung des 
Vereinsvermögens. So 
überbrachte Frau Las-
ke einen namhaften 

Betrag an die Leiterin der KiTa. Frau Bienlein bedankte sich 
herzlich für die Spende. Im Bild zu sehen sind einige der hoch-
wertigen Spielmaterialien, die in den vergangenen Jahren dank 
der Spenden der evangelische Frauenhilfe angeschafft werden 
konnten: Lernspiele aus Holz zu verschiedenen Themen wie 
Emotionen, Berufe, Entwicklungsstadien bei Insekten, Herstel-
lungsprozesse von Nahrungsmitteln, Wachstumsstadien von 
Früchten, verschiedene Schichtenpuzzles, die z.B. einen Baum 
in den vier Jahreszeiten zeigen und Erzählfiguren aus Holz. 
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Außerdem sind im Bild einige der vielen Decken zu sehen, die 
von Mitgliedern der evang. Frauenhilfe gestrickt und der KiTa 
geschenkt wurden. Vielen Dank an die Damen der evang. 
Frauenhilfe für ihr segensreiches Wirken und die Spenden, 
mit denen sie die KiTa jedes Jahr bedachten.
Wanderung zum Sood-Brünnla

Endlich wieder Wander-
wetter! Nachdem es im 
Frühling lange kalt, dann 
sehr regnerisch und an-
schließend gleich sehr heiß 
war, konnten keine Wan-
derungen stattfinden. So 
freuten sich die Kinder 
und Mitarbeiter:innen sehr, 

dass nun der Herbst ideale Wetterbedingungen zum Wandern 
mitbrachte. Die erste Wanderung führte zum Sood-Brünnla 
bei Niesten und dann zum Spielplatz im Fürstenweg. Gleich 
zu Beginn der Wanderung erlebten die Kinder ein herbstliches 
Phänomen: Ein riesiger Vogelschwarm machte sich in beson-
deren Flugformationen auf den Weg nach Süden. Staunend 
beobachteten die Kinder, wie sich die 
vorderen Vögel der Formation immer 
wieder abwechselten, um Kräfte für den 
langen Flug zu sparen. Auf einer Wiese 
am Schwarzen Weg entdeckten die 
Kinder die ersten Herbstzeitlosen dieser 
Saison. Aber Vorsicht! Diese schönen 
Blumen sind sehr giftig! Deshalb war 
nur Anschauen erlaubt, das Anfassen 
nicht! Kurz vor Krassach entdeckten 
die Kinder einen Kastanienbaum, der 
sich unter den reifen Früchten bog. „So 
viele Kastanien!“, staunten die Kinder.

Beim Sood-Brünnla beobach-
teten die Kinder fasziniert, 
wie hier das Wasser aus der 
Erde quillt.

Dann ging es weiter durch einen 
Hohlweg und den herbstlichen 
Wald bis zum Spielplatz, wo sich 
die Kinder an den verschiede-
nen Spielgeräten, wie Rutsche, 
Kletterseilgitter und Schaukeln 
erproben konnten.

Einladung zum Tag der offenen Tür
Die KiTa-Kinderzeit wurde am 01. September 2003 eröffnet und 
feiert in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum.
Aus diesem Anlass sind alle Interessenten zu einem Tag der 
offenen Tür eingeladen.

20 Jahre
KiTa-Kinderzeit
feiern wir mit einem
Tag der offenen Tür

am Sonntag, 22. Okt. 2023
von 14.00 - 17.00 Uhr

14.00 Uhr Segnung der Räume

15.00 Uhr
und 16.00 Uhr Führungen durch das Haus

ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen

ab 14.30 Uhr Große Tombola mit tollen Preisen.
 Jedes Los gewinnt.

Auf Ihren Besuch freuen sich die Kinder, Eltern 
und Mitarbeiter:innen der KiTa-Kinderzeit.

Elfi Bienlein, KiTa-Leitung, Telefon 09575 981720, E-Mail 
kitakinderzeit@t-online.de

KiTa Haus der Kinder, Modschiedel

Ferienprogramm der Hortkinder
Die Hortkinder starteten mit einem besonderen Highlight in das 
Sommerferienprogramm. Josef Herold kam als Fußballtrainer zu 
uns und begeisterte die Kinder mit einem tollen Fußballvormittag 
und dem Angebot in Arnstein seinem Fußballverein beizutreten. 
Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle für den sportlichen 
Vormittag an Josef Herold.

Die Angebote blieben sportlich, die Kinder wanderten z.B. nach 
Seubersdorf oder ins Bärental.
Ein weiteres Highlight war das Angebot in Kooperation mit der 
Umweltstation Weismain. Hierzu luden wir auch unsere neuen 
Vorschulkinder ein. Die Kinder bauten ihre eigenen, individuellen 
Holzboote und am nächsten Tag erfolgte die Schiffstaufe und 
erste Ausfahrt im Kleinziegenfelder Tal.
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Hier durften wir auch Peter Pausch und seine Fischzucht besu-
chen und Allerlei Lehrreiches erfahren.
Für leuchtende Augen sorgte auch noch der Besuch im Urwelt- 
und Dinomuseum in Bayreuth und der Besuch des Kordigast 
Spielplatzes, wo fleißig Waldhäuser aus Stöcken gebaut wurden.
Selbstverständlich feierten wir auch dieses Jahr wieder un-
seren Jahresabschluss und verabschiedeten unsere Großen. 

Wir verbrachten den 
Nachmittag am Was-
serspielplatz Weismain 
bei herrlichem Bade-
wetter und stärkten uns 
am Ende mit Döner. 
Der Wettergott hat es 
gut mit uns gemeint 
und so konnten wir 
trotz gemeldeter Ge-

witter im Garten zelten. Nach einer kurzen Nacht und einem 
gemeinsamen Frühstück wurden die Kinder wieder von ihren 
Eltern abgeholt.
Den Ferienabschluss bildete ein gemeinsamer Grillnachmittag, 
um frisch erholt und gestärkt in das neue Schuljahr zu starten.

Kindertagesstätte 
Juraparadies, Stadelhofen

Herbst-BASAR
Am Sonntag, den 1. Oktober 2023 ab 13:30 Uhr findet wieder 
unser Herbst-BASAR im Musikheim Stadelhofen statt. An-
geboten werden Herbst-, Winterklamotten, Spielzeuge, Bücher, 
Fahrzeuge, Umstandsmode u.v.m... Außerdem gibt es leckere, 
selbstgebackene Kuchen und Torten TO GO!!! Schwangere mit 
Mutterpass haben bereits ab 13 Uhr Einlass!
Anmeldungen per Mail sind noch bis zum 24.09.2023 bis 18 Uhr 
möglich (EBR-Kindergarten-Stadelhofen@gmx.de). 
Vom Verkaufserlös werden 20% zugunsten der KiTa-Kids ein-
behalten.
Auf Ihr Kommen freut sich der Elternbeirat der Kindertagesstätte 
Juraparadies Stadelhofen!
Bericht: Stefanie Deinhart, 1.Schriftführerin EBR

Abt-Knauer-Grundschule Weismain

Eine Schullegende hatte Geburtstag
Seit über 40 Jahren ist sie fester Bestandteil der Schulfamilie in 
Weismain. Bereits mehrere Generationen wurden von ihr durch 
die Grundschulzeit begleitet und alle sind sich einig. Sie ist 
unglaublich und einsame Spitze! Die Rede ist von Ute Chapple. 
Anlässlich ihres halbrunden Geburtstages in den Sommerferien 
wurde sie bei der Konferenz am letzten Ferientag im Lehrer-
zimmer vom Elternbeirat und einigen Schülerinnen überrascht. 
Neben den Dankesworten und Glückwünschen der scheidenden 
Elternbeiratsvorsitzenden, Sabrina Kraus gab es Blumen, einen 
Gutschein und ein besonderes Buch, das von ehemaligen Kol-
legen und Generationen von Schülerinnen und Schülern mit 
Geburtstagwünschen, Fotos, Gemälden und Erinnerungen aus 

der Schulzeit gestaltet wurde. Frau Chapple freute sich sichtlich 
über das einzigartige Geschenk. 

Einschulung an der Abt-Knauer Grundschule in Weismain
Am Dienstag, 11.09.2023 startete in Weismain die Schule für 44 
Erstklässler/innen. Nach einem feierlichen Gottesdienst in der 
Kirche St. Martin, in dessen Rahmen die Zweitklässler die neuen 
ABC Schützen mit einem Lied begrüßten, liefen die Kinder mit 
ihren Klassenlehrern, Eltern, Paten und Großeltern zur Schule. 
Dort lernten sie ihr Klassenzimmer kennen und erlebten ihren 
ersten Schultag, während die Erwachsenen vom Elternbeirat mit 
Kaffee und Kuchen versorgt wurden. Unsere Bilder zeigen die 
Klasse 1a mit Klassleiter Julian Freitag und die Klasse 1b mit 
Klassleiter Stefan Deinhardt.
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Musikschule Altenkunstadt

Die Musikschule Altenkunstadt des Schulverbandes Altenkun-
stadt/Weismain bietet im neuen Schuljahr noch einige freie Plätze 
an - Anfragen direkt bei der jeweiligen Lehrkraft: 

 Musikalische Früherziehung/Grundausbildung, Block- 
und Querflöte 

 E. Löffler ( E-Mail: evamurmann@web.de)

 Gitarre, E-Gitarre, E-Bass 
 St. Sniehotta ( E-Mail: schnittl@gmx.de) 

 Klavier, Keyboard 
 L. Eggloff ( E-Mail: l.eggloff@gmail.com) 

Die Musikschulleitung ist unter der Tel. Nr. 0177 8881656 
erreichbar.

Volkshochschule 
im Landkreis Lichtenfels e. V.

Das neue Herbst-/Winterprogramm 2023/2024 der Volkshoch-
schule liegt bereits seit Anfang August in Banken und Rathäu-
sern kostenfrei aus. Es sind wieder zahlreiche Veranstaltungen 
geplant. Aktuelle Informationen, sowie Änderungen entnehmen 
Sie immer der vhs-Homepage und Facebook-Seite oder der 
Tagespresse.

Haben Sie Fragen oder möchten Sie sich anmelden? Dies ist on-
line, telefonisch 0170-5275365 (Montag – Freitag: 14.00 - 19.00 
Uhr) oder per E-Mail altenkunstadt@vhs-lkr-lif.de möglich.

A32031 - Körnerbrötchen gesund und lecker 
Veranstaltungsort:  Bäckerei Schäfer, Backstube, Am Markt 29, 
96260 Weismain
Termin: Samstag, 07.10.2023, 10.00 - 15.00 Uhr 
Teilnahmegebühren: 28,54 € (inkl. USt.) ab 6 TN

AK65001 - Wir gestalten ein 3D-Bild im Stil von James Rizzi 
für Kinder
Veranstaltungsort:  BRK-Elterntreff Altenkunstadt, Klosterstraße 
12, Altenkunstadt
Termin: Samstag, 07.10.2023, 10.00 - 12.30 Uhr 
Teilnahmegebühren: 14,26 € (inkl. USt.) ab 5 TN
zzgl. Materialkosten 3 Euro, zahlbar an den Kursleiter

AK67001 - Musikalische Früherziehung „Spielen mit Musik“ 
für Kinder von 4 bis 6 Jahren
Veranstaltungsort:  BRK-Elterntreff Altenkunstadt, Klosterstraße 
12, Altenkunstadt
Termin: Montag, 09.10. bis 04.12.2023, 14.00 - 15.00 Uhr 
Teilnahmegebühren: 58,85 € (inkl. USt.) ab 7 TN

A38085 - Die kleine Auszeit - ein Wohlfühltag für uns Frauen 
Veranstaltungsort:  Wohlführaum Burkheim, Bgm.-Kraus-Straße 
8, Altenkunstadt, OT Burkheim
Termin: Samstag, 14.10.2023, 10.00 - 16.00 Uhr 
Teilnahmegebühren: 49,00 € ab 3 TN zzgl. Lebensmittelkosten

AY38019 - Yoga und Meditation 
Veranstaltungsort:  Mittelschule Altenkunstadt
Termin: 3× Montag, 16.10. bis 06.11.2023, 18.00 - 19.30 Uhr 
Teilnahmegebühren: 24,00 € ab 4 TN

AK64001 - „Messer-Führerschein“ 
für Kinder
Veranstaltungsort:  BRK-Elterntreff Altenkunstadt, Klosterstraße 
12, Altenkunstadt
Termin: Samstag, 21.10.2023, 9.30 - 12.00 Uhr 
Teilnahmegebühren: 14,26 € (inkl. USt.) ab 6 TN

Stadtbücherei Sankt Martin

Halber Beitrag
Die zweite Jahreshälfte hat begonnen und in der Stadtbücherei 
sind damit bei Neuanmeldungen nur noch halbe Jahresbeiträge 
fällig. Eine Familie zahlt ab sofort nur noch 4,00 Euro, ein Er-
wachsener 3,00 Euro und Kinder 1,50 Euro.
Eine ideale Zeit also, um das breite und vielfältige Angebot der 
Stadtbücherei auszuprobieren! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Online-Katalog
Probieren Sie unseren Online-Katalog aus, der es Ihnen ermög-
licht, im Medienbestand zu suchen, Bücher vorzumerken und 
das eigene Leser-Konto zu verwalten. Zum Einloggen benötigen 
Sie Ihre Lesernummer und ein Passwort. Das Standardpasswort 
setzt sich aus den ersten drei Buchstaben Ihres Nachnamens 
(Großbuchstaben) und Ihrem Geburtsdatum zusammen – zum 
Beispiel SCH06.08.1982.
Zum Online-Katalog gelangen Sie über die Homepage der Stadt 
Weismain (www.stadt-weismain.de). Über den Link „Bildung 
und Kultur“ können Sie die Seite der Stadtbücherei aufrufen, auf 
der sich der Link auf den Online-Katalog befindet.

Öffnungszeiten:
Mittwoch 16.00-18.30 Uhr
Freitag  16.00-18.30 Uhr
Samstag  18.15-19.15 Uhr

Stadtbücherei St. Martin, Kirchplatz 9
Telefon 09575 981056 (während der Öffnungszeiten) oder 
9220-12
E-Mail buecherei@weismain.de

Umweltstation 
des Landkreises Lichtenfels

Kirchplatz 11, 96260 Weismain
Telefon 09571 189034
Telefax 09575 921459
E-Mail umweltstation@landkreis-lichtenfels.de
Internet www.umweltstation-weismain.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 – 12.00 Uhr

Samstag, 7. Oktober, 15.00-17.00 Uhr
Töpfern für Kinder
z.B. Geschenke für Weihnachten
Treffpunkt: Grünhaus Umweltstation
Beitrag: 10 Euro 

Sonntag, 15. Oktober, 13.00-17.00 Uhr
Herbstfest in der Umweltstation
Obstbestimmung, Obstausstellung, Gemüse- und Honigverkauf
Treffpunkt: Umweltstation, Kastenhof
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Samstag, 21. Oktober, 10.00-14.00 Uhr
Flechtkurs für Erwachsene: Weidenkörbchen
Flechten eines Weidenkorbes mit Holzboden
Treffpunkt: Umweltstation
Beitrag: 12 Euro plus 10 Euro Material

Dienstag, 31. Oktober, 10.00-13.00 Uhr
Pizzabacken für Kinder
Holzbackofen schüren, Teig kneten, Belag schnippeln, belegen, 
genießen
Treffpunkt: Umweltstation
Beitrag: 12 Euro plus 10 Euro Material

Der 100-jährige Kalender

Der 100-jährige Kalender von Abt Mauritius Knauer prophezeit 
für Oktober 2023 (in den Jahren des Mars):
Der Monat beginnt mit ungeschlachtem Wetter. Am 4. gibt es 
Reif, darauf folgt wechselhaftes Wetter. Der 16. ist ein schöner 
Spätsommertag, am 24. ist es frostig, dann folgen wieder schöne 
Tage. Vom 27. bis 30. friert es wieder ziemlich hart.

CARITAS-SOZIALSTATION 
Marktplatz 20 - 96224 Burgkunstadt

Telefon 09572 / 2626
 Kranken- und Altenpflege  warmes Mittagessen
 hauswirtschaftliche Hilfen  Beratung / Vermittlung
 Pflegehilfsmittelverleih  Mobiler Sozialer Hilfsdienst

 BRK-Tagespflege „Am Mühlbach“

Ihr Service-Telefon: 09572 / 8599900

• Kostenloser 
Schnuppertag

www.kvlichtenfels.brk.de

• Leckere 
Verpflegung

• Beförderung mit
BRK-Fahrdienst 

• Pflegerische
Versorgung

Zahnärztlicher Notfalldienst
in den Kreisen Lichtenfels und Kulmbach

23./24. September
Dr. Holger Scholl, Bahnhofstraße 14, 96231 Bad Staffelstein, 
Tel. 09573 7323

30. September/1. Oktober
Dr. Volker Sommer, Kellerstraße 25, 96250 Ebensfeld, 
Tel. 09573 7123

2./3. Oktober 
Marcus Güther, Von-Rudhart-Straße 29, 96260 Weismain, 
Tel. 09575 7000

7./8. Oktober
Judith Steinbach, Bahnhofstraße 14, 96231 Bad Staffelstein, 
Tel. 09573 7323

14./15. Oktober
Ulrich Teichert, Max-Birner-Straße 20, 96264 Altenkunstadt, 
Tel. 09572 1630

21./22. Oktober
Kerstin Teichert-Kleinschmidt, Langheimer Str. 52, 
96264 Altenkunstadt, Tel. 09572 603273

28./29. Oktober
Trpimir Todoric, Wohnsiger Weg 13, 96260 Weismain, 
Tel. 09575 225

1. November
Steffen Kaczmarczyk, Kirchplatz 4, 96247 Michelau, 
Tel. 09571 8145

4./5. November
Dr. Norbert Welscher, Langheimer Str. 7, 96264 Altenkunstadt, 
Tel. 09572 1841

Der zahnärztliche Notdienst in Oberfranken erstreckt sich auf 
die Behandlungszeit in der Praxis von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr. In der übrigen Zeit besteht 
Rufbereitschaft. Unter www.notdienst-zahn.de kann der 
zahnärztliche Notdienst jederzeit aktuell abgerufen werden.

Öffnungszeiten 
Polizeiwache Altenkunstadt

Christian Wagner, PHM - Montag und Donnerstag von 15.00 
bis 17.00 Uhr, Telefon 09572 386720, Handy 0173 8634004, 
E-Mail: pi.lichtenfels@polizei.bayern.de
Termine auch telefonisch nach Vereinbarung



26    Weismainer Jurabote 9/2023Information

Rettungsdienst
Bei allen Notfällen, die plötzlich aufgetreten sind, die auf-
grund einer Verletzung oder einer Erkrankung entstanden sind 
oder die eine Gefahr für den Menschen bedeuten, erreichen Sie 
unter der 112 den Rettungsdienst und den Notarzt.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Welche Ärzte Bereitschaftsdienst haben, kann über die Ruf-
nummer 116 117 erfragt werden.

Apotheken-Notdienst im Landkreis Lichtenfels
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 8.00 Uhr früh und endet am nächsten Tag um dieselbe Zeit. 
Sie können den Apotheken-Notdienst selbst online einsehen unter www.lak-bayern.notdienst-portal.de

2., 14., 26. Oktober
Küps: Frankenwald-Apotheke, 
Bahnhofstr. 21, Tel. 09264 9770

15., 27. Oktober
Burgkunstadt: Stadt-Apotheke, 
Lichtenfelser Str. 1, Tel. 09572 1416

4., 16., 28. Oktober
Weismain: Jura-Apotheke, 
Am Stadtgraben 1, Tel. 09575 921515

5., 17., 29. Oktober
Weismain: Kobold-Apotheke, 
Michael-Dechant-Str. 1, Tel. 09575 229

3., 6., 18., 30. Oktober
Altenkunstadt: Marcus-Apotheke, 
Theodor-Heuss-Str. 40, Tel. 09572 1274

7., 19., 31. Oktober
Burgkunstadt: Obermain Apotheke, 
Bahnhofstr. 24, Tel. 09572 6099370

8., 20. Oktober, 1. November
Sonnefeld: Vitale Kloster Apotheke, 
Marktplatz 14, Tel. 09562 98420

9., 21. Oktober, 2. November
Mainleus: Franken-Apotheke, 
Hauptstr. 33, Tel. 09229 9595

28. September, 10., 22. Oktober, 
3. November
Küps: Apotheke am Rathaus, 
Am Rathaus 10a, Tel. 09264 7666

1., 13., 25. Oktober
Redwitz: Rodach-Apotheke, 
Bahnhofstr. 56, Tel. 09574 8569

30. September
Michelau: Ackermann-Apotheke, 
Zolltorplatz 8, Tel. 09571 8274

29. September, 12. Oktober
Michelau: Eulen-Apotheke, Plärrer 1, 
Tel. 09571 88667

11., 24. Oktober
Ebensfeld: Apotheke am Obermain, 
Hauptstr. 54, Tel. 09573 310110

23. Oktober, 5. November
Lichtenfels: Stadt-Apotheke, 
Kronacher Str. 1, Tel. 09571 95070

4. November
Bad Staffelstein: Adam-Riese-
Apotheke, Untere Gartenstr. 5, 
Tel. 09573 310556

Apotheken-Notdienst 
in Kasendorf, Thurnau, Hollfeld u. a.

Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 8.30 Uhr früh und endet am nächsten Tag um dieselbe Zeit.

1., 7., 13., 19., 25.,31. Oktober
Hollfeld: Kobold-Apotheke, Salvatorstr. 2, Tel. 09274 8288

2., 8., 14., 20., 26. Oktober, 1. November
Thurnau: Schloss-Apotheke, Hopfenleithe 4, Tel. 09228 608

3., 9., 15., 21., 27. Oktober, 2. November
Hollfeld: Stadt-Apotheke, Steinweg 18, Tel. 09274 215

28. September, 4., 10., 16., 28. Oktober, 3. November
Glashütten: Ahorn-Apotheke, Alte-Bayreuther-Str. 3, 
Tel. 09279 97070

29. September, 5., 11., 17., 23., 29. Oktober, 4. November
Neudrossenfeld: Apotheke am Schlossberg, Burgstr. 1, 
Tel. 09203 553
Waischenfeld: Stadt-Apotheke, Hauptstr. 11, Tel. 09202 235

30. September, 6., 12., 18., 22., 24., 30. Oktober, 5. November
Ahorntal: Sophien-Apotheke, Kirchahorn 55, Tel. 09202 1700

Im Landkreis Lichtenfels hat das Kleintierzentrum am Obermain, Dr. Florian Schille, Gartenweg 1, 96215 Lichtenfels, Telefon 09571 
6060 folgende telefonische Erreichbarkeiten: Mo.-Fr. 8.00 - 20.00 Uhr und Sa. 8.00 - 12.00 Uhr.
Im Notfall ist die telefonische Erreichbarkeit am Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen: Sa. 12.00 - 18.00 Uhr und So. 10.00 - 18.00 Uhr.
Der aktuelle Notdienst-Kalender wird durch den Tierärztlichen Bezirksverband Oberfranken unter https://tbvoberfranken.de/notdienste.
html veröffentlicht. Hier erstrecken sich die Erreichbarkeiten von Mo.-Fr. 18.00 - 8.00 Uhr und Sa., So. 8.00 - 8.00 Uhr, telefonisch 
erreichbar unter 0900 5911000.

Tierärztliche Notfallversorgung
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29.09.2023 18.30 Uhr Hl. Amt zum Patronatsfest Seubersdorf, Kapelle St. Michael 
Katholische Pfarrei Modschiedel

29.09. bis
02.10.2023

Kirchweih Frankenberg Frankenberg, Gastwirtschaft Klemenz 
Familien Dauer und Ruß

01.10.2023 10.00 Uhr Hl. Amt zum Kirchweihfest Frankenberg, Kapelle St. Faustinus und Jovita 
Katholische Pfarrei Weismain

03.10.2023 10.00 Uhr Juraturm-Fest Wunkendorf, Feuerwehrhaus 
Bergwacht Kulmbach-Obermain

02.10.2023 19.30 Uhr Singstunde Weismain, Pfarrzentrum
Sängerkranz Weismain 1860 e.V.

08.10.2023 8.00-18.00 Uhr Wahlen: Landtag, Bezirk und Landrat Weismain und Stadtgebiet, Wahllokale 
Stadt Weismain

08.10.2023 10.00 Uhr Erntedankfest Modschiedel, Kirche St. Johannes der Täufer 
Katholische Pfarrei Modschiedel

08.10.2023 8.30 Uhr Hl. Amt zum Kirchweihfest Wallersberg, Kapelle St. Katharina 
Katholische Pfarrei Arnstein

08.10.2023 8.30 Uhr Wallersberger Kirchweih Wallersberg, Feuerwehrhaus 
Stammtisch „Die Gebärcher“

09.10.2023 14:00 Uhr Spieletreff Weismain, Cafe Schäfer
Seniorenbeirat Weismain

09.10.2023 19.00-22.00 Uhr Abschießen mit Vereinsmeisterschaft Weismain, Schützenhaus 
Schützengesellschaft Weismain 1910 e.V.

09.10.2023 18.00 Uhr Sitzung Wunkendorf, Juraturm
Seniorenbeirat Weismain

10.10.2023 10.00-21.00 Uhr Ausflug nach Bamberg Weismain, Pfarrkirche 
VdK Ortsverband Weismain & Jura

10.10.2023 19.00-22.00 Uhr Abschießen mit Vereinsmeisterschaft Weismain, Schützenhaus 
Schützengesellschaft Weismain 1910 e. V.

10.10.2023 19.00-21.00 Uhr Sitzung des Grundstücks-, Bau- und 
Umweltausschusses

Weismain, Schönborn-Saal im Kastenhof 
Stadt Weismain

13.10.2023 19.00 Uhr Monatsversammlung Weismain, Züchterheim 
Geflügelzuchtverein 

14.10.2023 17.30 Uhr SCW Obermain – SSV Kirchenpingarten Weismain, Waldstadion 
SCW Obermain, Frauen Bezirksliga Ost

14.10.2023 19.00 Uhr Fränkisches Oktoberfest 
mit den Stadelhofnern

Modschiedel, Tanzcenter Deuber 
Musikverein Stadelhofen

15.10.2023 08.00-17.00 Uhr Markt mit verkaufsoffenem Sonntag Weismain, Marktplatz 
Stadt Weismain

15.10.2023 13.00-17.00 Uhr Scheunen-Flohmarkt für Kinder Weismain, Fuchs-Scheune am Kastenhof 
Stadt Weismain

15.10.2023 13.00-17.00 Uhr Herbstfest Weismain, Kastenhof 
Umweltstation des Landkreises Lichtenfels

15.10.2023 13.00-17.00 Uhr Tag der offenen Bücherei Weismain, Kastenhof 
Stadtbücherei St. Martin

16.10.2023 19.00-22.00 Uhr Abschießen mit Vereinsmeisterschaft Weismain, Schützenhaus 
Schützengesellschaft Weismain 1910 e.V.

16.10.2023 19.30 Uhr Singstunde Weismain, Pfarrzentrum
Sängerkranz Weismain 1860 e.V.

17.10.2023 19.00-22.00 Uhr Abschießen mit Vereinsmeisterschaft Weismain, Schützenhaus 
Schützengesellschaft Weismain 1910 e.V.

20.10.2023 19.00 Uhr CHW-Vortrag: Das Pfadfinderinnen-Heim 
der PSG in Arnstein

Arnstein, Gasthof „Frankenhöhe“ 
CHW-Bezirksgruppe Weismain
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21.10.2023 18.30 Uhr Jura Oktoberfest Arnstein, Festhalle
SC Jura Arnstein

22.10.2023 10.00 Uhr Gottesdienst zum Kreiserntedankfest Neudorf, Kirche St. Clemens 
Katholische Pfarrei Modschiedel

24.10.2023 19.00-21.00 Uhr Stadtratssitzung Weismain, Schönborn-Saal im Kastenhof 
Stadt Weismain

26.10.2023 15.00-18.00 Uhr Bürgersprechstunde Weismain, Kastenhof, Bürgermeister 
Stadt Weismain

28.10.2023 17.30-19.00 Uhr Gemeinsamer Kirchgang mit Königsessen Weismain, Schützenhaus 
Schützengesellschaft Weismain 1910 e.V.

28.10.2023 17.30-19.30 Uhr SCW Obermain – FC Eintracht Bayreuth Weismain, Waldstadion 
SCW Obermain, Frauen Bezirksliga Ost

30.10.2023 19.30 Uhr Singstunde Weismain, Pfarrzentrum
Sängerkranz Weismain 1860 e.V.

Tischtennisverein Geutenreuth - 
Handwerk unterstützt Vereinsarbeit

In seinem 38. Jahr seit Bestehen des TTC Geutenreuth und im 
8. Jahr im neuen Spielerheim freut sich der Verein über viele 
errungene Titel. Nun unterstützte die Firma Zahn Holzbau die 
Vereinsarbeit durch eine Spende an die Herrenmannschaften für 
einen Satz neuer Trikots.
Hierzu gilt unser herzlicher Dank an Christian Zahn, welcher 
hier mit seinem Logo die Trikots ziert.

Heimspiele – 
SCW Obermain / 
SG Korches

Freitag, 29. September
17.00 Uhr SG Korches II ./. SSV Ober-/Unterlangenstadt II      
 D2-Jugend, Baiersdorf Sportplatz  (Gruppe)
Samstag, 30. September
10.00 Uhr  SG Korches ./. SG FC Michelau
 D-Jugend, Altenkunstadt Am Main 
10.00 Uhr   SCW O Minifußballturnier
 F-Jugend, Weismain, Waldstadion
13.00 Uhr SG Korches ./. JFG Rödental
 C2-Jugend, Weismain Platz 1
Sonntag, 1. Oktober
13.00 Uhr   SCW Obermain ./. FC Altenkunstadt 
 E- Jugend, Weismain, Waldstadion

Dienstag, 3. Oktober
10.00 Uhr SG Korches ./. FC Marktgraitz  
 B1-Jugend, Baiersdorf
15.00 Uhr   SCW Obermain ./. TSV Sonnefeld III
 Herren, Weismain, Waldstadion
Freitag, 6. Oktober
18.00 Uhr   SG Korches ./. SC Heubach
 C1-Jugend, Arnstein
Samstag, 7. Oktober
15.00 Uhr   SG Korches ./. SV Hafenpreppach I 
 B2-Jugend, Weismain, Waldstadion
Sonntag, 8. Oktober
13.00 Uhr  SCW Obermain ./. SV Rothenkirchen
 F-Jugend, Weismain, Waldstadion
Samstag, 14. Oktober
10.00 Uhr   SG Korches ./. DJK Rödental
 D1-Jugend, Altenkusntadt, Am Main
13.00 Uhr   SG Korches ./. FC Schney
 C2-Jugend, Weismain, Waldstadion
17.30 Uhr   SCW Obermain ./. SSV Kirchenpingarten
 Frauen, Weismain, Waldstadion
Sonntag, 15. Oktober
13.00 Uhr SCW Obermain ./. DJK Rödental
 E-Jugend, Weismain, Waldstadion
15.00 Uhr SCW Obermain ./. TSV Ketschenbach 
 Herren, Weismain, Waldstadion
Freitag, 20. Oktober
17.00 Uhr SG Korches ./. JFG LIF-Lechsental
 D2-Jugend, Baiersdorf
18.00 Uhr  SG Korches ./. SG Lichtenfels 
 C1-Jugend, Arnstein
Samstag, 21. Oktober
15.00 Uhr  SG Korches ./. TSV Heldritt
 B2-Jugend, Weismain, Waldstadion
16.00 Uhr  SG Korches ./. SPVG Eicha
 B1-Jugend, Baiersdorf
Sonntag, 22. Oktober
13.00 Uhr   SCW Obermain ./. FC Stockheim 
 F-Jugend, Weismain, Waldstadion
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TC Weismain e.V. 

Unser Vereinsheim, inklusive einzigarti-
ger Sonnenterrasse, kann ganzjährig für 
jedermann zu erschwinglichen Preisen 
angemietet werden.
Bei Interesse Kontakt über: info@tc-weismain.de oder 09575-
98150.

Vereinsnachrichten

Samstag, 28. Oktober
10.00 Uhr   SG Korches ./. TSV Scheuerfeld
 D1-Jugend, Altenkunstadt, Am Main
17.30 Uhr SCW Obermain ./. FC Eintracht Bayreuth
 Damen, Weismain, Waldstadion

Sonntag, 29. Oktober
13.00 Uhr SCW Obermain ./. FC Adler Weidhausen
 E-Jugend, Weismain, Waldstadion
15.00 Uhr SCW Obermain ./. VfB Neuensee
 Herren, Weismain, Waldstadion

Herzliche Einladung 
zur Wallersberger Kerwa!

Das Kirchweihprogramm:

Sonntag, 8. Oktober
8.30 Uhr Kirchweihgottesdienst in der Kapelle St. Katharina
Nach dem Gottesdienst bieten wir einen Frühschoppen mit 
Bratwürsten und Kraut sowie Kaffee mit Kuchen und Torte an.

Wir bewirten Sie mit Fassbierspezialitäten der Weismainer 
Püls-Bräu.
Alle Kirchweihgäste sind in Wallersberg beim Feuerwehrhaus 
herzlich willkommen.
Auf Euer Kommen freut sich der Stammtisch „Die Gebärcher“!

Geflügelzuchtverein Weismain

Monatsversammlung
Am Freitag, 13. Oktober, beginnt die Monatsversammlung um 
19.00 Uhr im Züchterheim in Weismain.

Sängerkranz Weismain 1860 e. V.

Montag, 2. Oktober 
19.30 Uhr Singstunde im Pfarrzentrum

Montag, 16. Oktober
19.30 Uhr Singstunde im Pfarrzentrum

Montag, 30. Oktober
19.30 Uhr Singstunde im Pfarrzentrum

Unser Chorleiter hat wieder neue, interessante Chorsätze aus-
gesucht und wir würden uns über interessierte Sängerinnen und 
Sänger freuen. Kommen Sie einfach vorbei und hören Sie, wie 
schön der Chorgesang sein kann.

Die Krippenfreunde Weismain
informieren

Wie bereits in den Vorjahren, beabsichtigen die Krippenfreunde 
Weismain auch in diesem Jahr, einen Krippenweg in unserer 
schönen Stadtmitte auszurichten. Hierfür werden wieder un-
terschiedlichste Krippen in den Schaufenstern ausgestellt. Der 
Krippenweg soll vom Samstag, den 02.12.2023 (erster Advent) 
bis einschließlich 07.01.2024 stattfinden. Unser Anliegen ist es, 
den Weg abwechslungsreich zu gestalten. Haben auch Sie eine 
Krippe, die Sie während dieser Zeit ausstellen möchten? Der 
Aufbau erfolgt am 27. und 28.11.2023. Sie haben die Möglich-
keit, Ihre Krippe selbst zu stellen, natürlich unterstützen wir Sie 
gerne dabei. Es wäre von Vorteil, wenn die Krippe beleuchtet 
ist, damit diese auch abends in den Fenstern bewundert werden 
kann. Außerdem bitten wir Sie, uns mitzuteilen, wie groß Ihre 
Krippe ist. So können wir einen geeigneten Ausstellungsort dafür 
einplanen. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie 
sich bitte bis 13.11.2023 bei Erwin Herrmannsdörfer unter der 
Telefonnummer 0171-2117697 oder unserer E-Mail-Adresse 
krippenfreunde.weismain@gmail.com.

Heimspiele – SCW Obermain 
Bezirksliga Frauen

Samstag, 14. Oktober
17.30 Uhr SCW Obermain ./. SSV Kirchenpingarten

Samstag, 28. Oktober
17.30 Uhr SCW Obermain ./. FC Eintracht Bayreuth

Kirchweih in Frankenberg

Fr. 29.09. bis Mo. 02.10.2023
- täglich reichhaltige, warme Küche 
- Mittags- und Abendkarte
- hausgemachte Bratwürste
- selbstgebackene Kerweskrapfen
- hausgemachte Torten
- beheiztes Zelt im Außenbereich

Wir freuen uns auf Ihr Kommen
Gastwirtschaft Klemenz – Familien Dauer & Ruß

ELEKTRO HOFMANN
96142 Hollfeld • Krögelstein 114
Telefon: 09274/95091 • Fax 95092
 Elektroinstallation  Fernsehen  SAT-Anlagen  Beratung - Planung 
- Ausführung  Kundendienst  Haushalt- und Einbaugeräte
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OKTOBER
21.Okt

fest

J U R A

 STIMMUNGSMUSIK MIT DER

HAXEN AB 18:30 UHR
BEHEIZTE FESTHALLE 

BARBETRIEB MIT DJ 
TOMBOLA + GAUDI-SPIELE

MUSIKKAPELLE
WATTENDORF

A R N S T E I N

Kultursonntag 
in der alten Vogtei Burgkunstadt

Sonntag, 15. Oktober 2023, 17.00 Uhr
Es liegt in der Luft – Lieder der Goldenen Zwanziger
Musik aus vier Jahrhunderten und Texte aus zwei Jahrtausenden - 
mit Salome Kammer (Stimme) und Maria Reiter (Akkordeon)
Zwei Powerfrauen mit unbändiger Lust an Musik und Erzäh-
lung finden in den Liedern der GOLDENEN ZWANZIGER 
des vergangenen Jahrhunderts ihre Ausdrucksmöglichkeiten. 
Schon damals galt der Slogan: „Ich bin eine Frau, die weiß, 
was sie will“. Hier können Salome Kammer mit ihrer vielseitig 
wandlungsfähigen und preisgekrönten Stimme und Maria Reiter 
am rauschenden und ebenfalls preisgekrönten Akkordeon ihre 
Anliegen in Text und Musik wiederfinden: frech, frivol, verfüh-
rerisch. Wir hören Lieder von Kurt Weill, Paul Abraham, Claire 
Waldoff, George Gershwin und vielen anderen.
Eintritt: 15 Euro. Kartenvorverkauf: Buch und Papier Geis, 
Burgkunstadt; Regens-Wagner-Platz 5 (Alte Vogtei), 2. OG oder 
Tel. 09572 750011 (Mo-Fr) und 09572 3246.

Jura-Oktoberfest 
beim SC Jura Arnstein  

Der SC Jura Arnstein feiert auch in diesem Jahr wieder sein 
Oktoberfest. Am Samstag, 21. Oktober sorgt die Musikkapelle 
Wattendorf für prächtige Stimmung in der Arnsteiner Festhalle, 
dazu kommen wieder zahlreiche Spiele und Höhepunkte. Für 
eine reichhaltige Verpflegung ist wie immer bestens gesorgt.

Auf geht’s zum Fußball
beim SC Jura Arnstein  

Dienstag, 3. Oktober
14.00 Uhr SC Jura Arnstein 2 – SG TSV Schmölz/Küps 2
16.00 Uhr SC Jura Arnstein – 1. FC Lichtenfels II

Sonntag, 15. Oktober
13.00 Uhr SC Jura Arnstein 2 – SV Neuses 2
15.00 Uhr SC Jura Arnstein – SV Neuses

Samstag, 21. Oktober
14.00 Uhr SC Jura Arnstein 2 – FC Kirchlein
16.00 Uhr SC Jura Arnstein – 1. FC Stockheim

Schnuppertraining beim SC Jura Arnstein
Werde auch Du ein Teil vom SC Jura Arnstein! Hierzu laden 
wir Dich herzlich zum Kids-Training bei uns auf dem Sportge-
lände ein.
Wer? Jungen & Mädchen im Alter von 5-13 Jahren
Wann? Jeden Donnerstag um 17 Uhr (oder nach Rücksprache
  mit Florian Hoffmann 0159 0411 0273)
Wo? Sportgelände SC Jura Arnstein 
  (Richtung Großziegenfeld)
Wir freuen uns auf Dein Kommen!

Weismainer Blasmusik

Dienstags
18.00 Uhr Musikprobe der Jugendkapelle
19.30 Uhr Probe der Hauptkapelle

Saisonstart bei den 
Basketballern

Der TV Weismain Basketball 
startet mit den Senioren in die 
Saison 2023/24. Nach dem Meistertitel und dem damit verbun-
denen Aufstieg starten die Jungs von Trainer Moritz Münch 
nun in der Bezirksklasse Oberfranken.

Senioren Bezirksklasse

15.10.2023, 15.30 Uhr
 Post SV Bamberg – TV Weismain
 Georgendamm Bamberg

21.10.2023, 17.00 Uhr
 TV Weismain – BBC Bayreuth 4
 Grundschulturnhalle Weismain

29.10.2023, 14.00 Uhr
 SpVgg Rattelsdorf 2 – TV Weismain
 Abtenberghalle Rattelsdorf

Bei allen Heimspielen sind Zuschauer herzlich willkommen. 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

Unsere Mini- und Jugendteams (U8-U16) starten Mitte No-
vember mit dem Ligaspielbetrieb. Allen Spielerinnen und 
Spielern wünschen wir eine verletzungsfreie Saison und viel 
Erfolg! 
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Christen im Beruf e. V.

Das nächste Treffen des Chapters Obermain-Baiersdorf findet am 
Freitag, 6. Oktober 2023, statt. Als Referent ist Michael Stahl 
mit einem interessanten Vortrag eingeladen.
Die Veranstaltung beginnt um 19.15 Uhr im Hotel „Fränkischer 
Hof“ in Altenkunstadt-Baiersdorf. Um 19.30 Uhr gibt es eine 
Begrüßung mit musikalischem Auftakt. An das Abendessen 
schließt sich um 20.45 Uhr der Vortrag an. Nach dem Vortrag 
ist ausreichend Zeit für Gespräche mit der Referentin und den 
Mitgliedern des Chapter-Teams.
Auf Ihren Besuch freut sich das Team der Ortsgruppe Obermain. 
Auch Ihre Bekannten und Verwandten sind bei uns herzlich 
willkommen. Weitere Treffen finden jeweils am ersten Freitag 
im Monat um 19.15 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.
Hilfreich für die Restaurant-Disposition wäre eine Anmeldung 
per Mail an khs-51@gmx.de - vielen Dank!

Bayerischer Bauernverband - 
Erntedank in unserer Gesellschaft

Eine Zeit, in der die ökonomische Betrachtungsweise dieser 
Welt immer mehr durch die ökologische ergänzt wird, täte 
eine Rückbesinnung auf die Abhängigkeit von der Natur und 
auf die notwendige Dankbarkeit gut. Das Erntedankfest ist ein 
Gradmesser für dieses gesellschaftliche Bewusstsein. In diesem 
Vortrag über das Erntedankfest - Herbstlicher Brauch mit langer 
Tradition – werden Sie einen Einblick in die Bedeutung von 
Erntedank bekommen. Festrede: Stv. Landesbäuerin Christine 
Reitelshöfer; Kabarett: Ines Procter

Sonntag, 22. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst und anschließend Programm (Austausch 
und Begegnung) bis 16.00 Uhr in der Gemeinschaftshalle

HAUSHALTSAUFLÖSUNG 
UND FLOHMARKT
unter überdachter Terrasse

Samstag 14.10. von 8:00 - 14:00 Uhr

Andreas-Dück-Str 2
96260 Weismain 

Musikverein Stadelhofen

Der Musikverein Stadelhofen lädt zum Fränkischen Oktoberfest 
am Samstag, 14. Oktober ab 19.00 Uhr in das Tanzcenter Deu-
ber ein und freut sich auf Ihr Kommen.

M. Herbst
Lichtenfelser Straße 57

96224 Burgkunstadt
Tel. 09572 / 38 64 96

KFZ-Meisterbetrieb • Reparaturen aller 
Fabrikate • Karosserie und Lack • 

Unfallinstandsetzung

KFZ - Service

Tiefe Gasse 26 • 96224  Burgkunstadt-Kirchlein
Tel. (0 95 72) 38 16-0 • info@coprint.de

VISITENKARTENVISITENKARTEN
BRIEFPAPIERBRIEFPAPIER

coprint.de



































https://www.coprint.de/
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